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1.	 Allgemeine Grundlagen und Zielsetzung
Mit dieser Richtlinie verfolgt der LandesSportBund Nieder-
sachsen e. V. (LSB) mit seiner Sportjugend Niedersachsen (sj 
Nds.) das Ziel, die Rahmenbedingungen für die Zusammen-
arbeit von Schulen, Kindertagesstätten (Kitas) und Sport-
vereinen zu verbessern und so die Qualität und die Quantität 
dieser Kooperationen zu steigern. 
BeSS-Servicestellen sollen die Zusammenarbeit von Schu-
len, Kindertagesstätten und Sportvereinen initiieren, fördern, 
begleiten und Maßnahmen umsetzen. 
Die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Nie-
dersachsen erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. 
 
Es gelten die in den „Allgemeinen Abrechnungsbestimmun-
gen für den LSB, seine Gliederungen und Mitglieder“ (Allg. 
Abrechnungsbestimmungen) genannten Rahmenbedingun-
gen, soweit diese Richtlinie keine abweichenden Regelungen 
enthält.

2.	 Förderbereiche

2.1.	Förderung der Beschäftigung von sportfachlichem 
Personal in Servicestellen für Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebote in Schulen, Kindertagesstätten und 
Sportvereinen (BeSS-Servicestellen)

2.1.1.	 Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind die Sportbünde, die Gliederungen des 
LSB sind.

2.1.2.	 Förderungsvoraussetzungen
Sportbünden können Fördermittel zu den Personalausgaben 
für bei ihnen beschäftigte Mitarbeitende in BeSS-Servicestel-
len gewährt werden, wenn die Person nach einem mit der sj 
Nds. abgestimmten Gesamtkonzept tätig ist.
Fördervoraussetzung ist, dass der Sportbund die Gemein-
nützigkeit für den Zeitraum von der Zuschussbeantragung 
bis zur Auszahlung der bewilligten Fördermittel, nachweisen 
kann.

2.1.2.1.	 Rahmenbedingungen
Eine Förderung wird nur gewährt, wenn der Sportbund (Ar-
beitgeber) folgende Rahmenbedingungen garantiert:

	– Die in der BeSS-Servicestelle beschäftigte Person arbeitet 
im unter Ziffer 2.1.4.1 aufgeführten Aufgabenpaket.

	– Die BeSS-Servicestelle ist vernetzt angelegt, d. h. neben 
der Sportorganisation sollen weitere (lokale) Partnerinnen 
und Partner in die Arbeit der BeSS-Servicestelle eingebun-
den sein.

	– Der Sportbund verpflichtet sich, die von der sj Nds. ge-
förderte Person für zentrale Veranstaltungen der sj Nds. 
(insbesondere Veranstaltungen für BeSS-Servicestellen) 
freizustellen.

	– Die BeSS-Servicestelle muss nachhaltig angelegt sein, so 
dass die Arbeitsergebnisse im Anschluss auch weiterhin 
zweckentsprechend genutzt werden können und möglichst 
eine Weiterarbeit der BeSS-Servicestelle nach Beendigung 
der Förderung gesichert ist.

	– Die BeSS-Servicestelle ist in die Geschäftsstelle des Sport-
bundes räumlich und in die Arbeit des Sportbundes inhalt-
lich eingebunden.

	– Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
ausschließlich der Pausen ist nach § 6 TV-L in der für das 
Land Niedersachsen gültigen Fassung festzulegen. Teilzeit-
beschäftigung ist möglich. Die Arbeitszeit sollte jedoch 10 
Wochenstunden nicht unterschreiten.

	– Bei Fördervariante II und III (s. 2.1.4.2 Umfang und Höhe 
der Förderung) verteilt sich die Wochenarbeitszeit gleich-
mäßig auf die beteiligten Sportbünde.

	– Die Beschäftigung erfolgt in einem steuer- und sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis ist ebenfalls möglich.

	– Der Nachweis des Einsatzes gemäß dieser Richtlinien wird 
vom Sportbund (Arbeitgeber) auf einem von der sj Nds. 
zur Verfügung gestellten Vordruck bestätigt. 

2.1.2.2.	 Persönliche Voraussetzungen
Es ist eine abgeschlossene Berufsqualifikation im Bereich 
Sportpädagogik oder Sportwissenschaft erforderlich. In 
Ausnahmefällen kann eine zur Erfüllung der Aufgaben geeig-
nete Berufsqualifikation im Bereich Sport oder mehrjährige 
Sportverbandserfahrung genehmigt werden. Hierzu ist ein 
begründeter Antrag bei der Sportjugend Niedersachsen zu 
stellen. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

2.1.2.3.	 Förderungsausschlüsse
Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn

2.7.6.	Richtlinie zur Förderung der Beschäftigung von sportfachlichem 
Personal in Servicestellen für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in 
Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen (BeSS-Servicestellen) 
sowie von deren Maßnahmen

	– die oder der Beschäftigte eine höhere Vergütung als eine 
vergleichbare Beschäftigte oder ein vergleichbarer Be-
schäftigter im öffentlichen Dienst erhält,

	– die oder der zur Bearbeitung der Aufgaben der BeSS-Ser-
vicestelle Beschäftigte während des Förderzeitraumes im 
Rahmen eines Freiwilligenprogrammes bei einem Sport-
bund tätig ist,

	– hauptberufliches Personal von Sportbünden (z. B. vom 
LSB bezuschusste Sportreferentinnen bzw. Sportreferen-
ten), das bereits in Vollzeit beschäftigt ist, die geförderte 
Stelle übernimmt,

	– im Vorfeld der Antragstellung zu Gunsten einer möglichen 
Förderung der Stundenumfang einer zu fördernden Person 
reduziert wurde, oder wenn die Trennung der Aufgaben-
felder (BeSS-Servicestelle und weitere Tätigkeit) nicht 
gewährleistet und nicht erkennbar ist.

Die Förderung von allgemeinen Verwaltungsaufgaben des 
Sportbundes ist ausgeschlossen.
Eine Förderung der Personalausgaben für die BeSS-Service-
stelle im Rahmen eines anderen Förderprogrammes aus der 
Finanzhilfe des Landes an den LSB ist ausgeschlossen.

2.1.3.	 Zeitraum der Förderung
2.1.3.1.	 Beginn der Förderung
Die Förderung beginnt nach abgeschlossener Prüfung der 
kompletten Antragsunterlagen durch die sj Nds. gemäß Ziffer 
2.1.4 dieser Richtlinien frühestens mit dem auf die Förder-
mittelzusage folgenden Monat. 

2.1.3.2.	 Beendigung der Förderung
Die Förderung endet grundsätzlich
	– spätestens nach 36 Monaten. Anschlussförderungen sind 
möglich.

	– wenn eine der Fördervoraussetzungen nach Ziffer 2.1.2 
dieser Richtlinien nicht mehr gegeben ist und zwar mit 
dem Zeitpunkt des Wegfalls der Fördervoraussetzung.

Über Ausnahmen zu den Ziffern 2.1.2 und 2.1.3 entscheidet 
das zuständige LSB-Organ.

2.1.4.	 Gegenstand, Umfang und Höhe der Förderung
2.1.4.1.	 Gegenstand der Förderung
Zu den Aufgaben einer BeSS-Servicestelle im Sportbund ge-
hören insbesondere:
Fit für Betreuungsmaßnahmen:
	– Initiierung und Unterstützung von sog. Qualitätszirkeln zur 
gemeinsamen Qualifizierung von Lehrkräften und Übungs-
leitenden,

	– Beteiligung an Qualifizierungsmaßnahmen für Übungslei-
tende und Vereinsvorstände für die Arbeit in Kooperatio-
nen mit Schulen und Kitas,

	– Beteiligung an Schulsport-Assistenz-Ausbildungen speziell 
für den Einsatz an Schulen.

Bewegt in die Zukunft:
	– Initiierung und Unterstützung von Aktionstagen im Bereich 
Bewegung,

	– Anregung von Kooperationen im Leistungssport (z.B. zur 
sportartübergreifenden Talentfindung in Talentschulen des 
 Sports und zum Talenttransfer zwischen den Sportarten),

	– Anregung von Kooperationen zwischen Sportvereinen und  
Schulen in weiteren Feldern des Kinder- und Jugendsports,

	– Initiierung von Maßnahmen im Bereich Integration und 
Inklusion,

	– Zusammenarbeit mit den jeweiligen Sportreferentinnen bzw. 
Sportreferenten der Handlungsfelder in der Sportregion.

Entwicklung von Partnerschaften:
	– Zusammenführung von Partnern auf Basis der Kooperati-
onsvereinbarung „Leistungssportförderung und Schule“ 
zwischen dem Nds. Kultusministerium und dem LSB  
(Kita, Schule, Verein und andere Organisationen und  
Institutionen),

	– Zusammenführung von Partnern im Leistungssport (Kita, 
Schule, Leistungssport betreibende Vereine bzw. Landes-
stützpunkte),

	– Organisation eines lokalen Erfahrungsaustausches der be-
teiligten Partner.

Beratung und Service:
	– Beratung von Schulen, Kitas und Vereinen,
	– Initiierung und Begleitung von Maßnahmen in Schulen und 
Kitas,

	– Sicherstellung des Informationsflusses vom LSB und zum 
LSB.

Qualitätssicherung:
	– Mitwirkung am Runden Tisch der BeSS-Servicestellen auf 
LSB-Ebene,

	– Mitwirkung an Evaluationen des LSB bzw. der sj Nds.,
	– Initiierung von Maßnahmen der Qualitätssicherung vor Ort.

Die in dieser Förderrichtlinie zur Verfügung stehenden Mittel 
dienen der (anteiligen) Deckung von Personalausgaben (für 
eine Person).
Die Aufstockung des zugesagten Förderbetrags aus den 
Eigenmitteln des Sportbundes oder von Seiten Dritter ist bis 
zur Höhe der Ziffer 2.1.2.3 1. Spiegelstrich zulässig.  
Der maximale Förderbetrag ist begrenzt auf die tatsächlichen 
AG-Personalausgaben der BeSS-Servicestelle abzgl. evtl. 
Drittmittel und Eigenmitteln des Sportbundes.
Veränderungen, die für die Weitergewährung der Personal-
ausgabenförderung von Bedeutung sind, sind der sj Nds. 
unverzüglich mitzuteilen. 
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2.1.4.2.	 Umfang und Höhe der Förderung
Die vorliegende Richtlinie sieht drei Fördervarianten vor:

Fördervariante I:
	– Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer 
BeSS-Servicestelle übernimmt die Tätigkeit für einen 
Sportbund.

	– Die monatliche Höchstförderung beträgt 750,- €.

Fördervariante II:
	– Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer 
BeSS-Servicestelle übernimmt die Tätigkeit für zwei Sport-
bünde einer Sportregion.

	– Die monatliche Höchstförderung liegt bei 1.500,- €.

Fördervariante III:
	– Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer 
BeSS-Servicestelle übernimmt die Tätigkeit für mindes-
tens drei Sportbünde einer Sportregion.

	– Die monatliche Höchstförderung liegt bei 2.250,- €. 

Der Zuschuss zu den Fördervarianten I – III kann auf Antrag 
um bis zu 1.500,00 € aufgestockt werden, wenn die/der Stel-
leninhaber*in zusätzlich das Themenfeld „Trägerschaften im 
ländlichen Raum“ bearbeitet. Die zusätzliche Arbeitszeit für 
dieses Themenfeld darf zehn Wochenstunden nicht unter-
schreiten.

2.1.5.	 Antragsverfahren und Mittelauszahlung
Die vorgegebenen Antrags- und Abrechnungsvordrucke sind 
zu verwenden.
Vor Abschluss des Arbeitsvertrages ist der sj Nds. ein Ent-
wurf zur Prüfung vorzulegen. Eine positive Bestätigung des 
Arbeitsvertragsentwurfes durch die sj Nds. ist Voraussetzung 
für die Förderung.
Die Zusage der Fördermittel erfolgt durch die sj Nds.
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt quartalsweise.

2.1.6.	 Nachweisführung
2.1.6.1.	 Der Verwendungsnachweis hat in Bezug auf die 

geförderten Personalausgaben alle im Rahmen der 
Maßnahme zusammenhängenden Einnahmen und 
Ausgaben zu enthalten.

2.1.6.2.	 Der Verwendungsnachweis ist jährlich spätestens 
bis zum 31.01. des folgenden Kalenderjahres bei der 
sj Nds. einzureichen.

2.1.6.3.	 Ein Lohnkontoausdruck und ein Lohnjournal des 
betreffenden Kalenderjahres ist vorzulegen.

2.1.6.4.	 Dem Verwendungsnachweis muss nach Abschluss 
der Förderung eine Dokumentation beigefügt wer-

den, die die Arbeit der BeSS-Servicestelle wider-
spiegelt, die durchgeführten Maßnahmen auswertet 
sowie den Zielerreichungsgrad dokumentiert.

2.1.6.5.	 Sämtliche Originalbelege verbleiben beim Förder-
mittelempfänger und sind gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zehn Jahre aufzubewahren.

2.2.	Förderung von Maßnahmen der BeSS-Servicestellen

2.2.1.	 Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind die Sportbünde, die über eine gemäß 
dieser Richtlinie geförderte BeSS-Servicestelle verfügen.

2.2.2.	 Förderungsvoraussetzungen
Fördervoraussetzung ist, dass der Sportbund die Gemeinnüt-
zigkeit für den Zeitraum von der Mittelbeantragung bis zur 
Auszahlung der bewilligten Fördermittel, nachweisen kann. 

2.2.2.1.	 Rahmenbedingungen
Eine Förderung wird nur gewährt, wenn der Sportbund fol-
gende Rahmenbedingungen garantiert: 
Unter die Förderung fallen nur Maßnahmen für/mit der Ziel-
gruppe Kinder und Jugendliche. An den Maßnahmen sind 
immer mindestens ein Sportverein und eine Schule und/oder 
eine Kita beteiligt. 

2.2.2.2.	 Förderungsausschlüsse
Es können nur Maßnahmen gefördert werden, die keine wei-
tere Förderung aus Mitteln des Landes Niedersachsen erhal-
ten. Eine Doppelförderung ist nicht möglich.
Maßnahmen zur Förderung der Inklusion und Integration 
werden vorrangig über die entsprechenden Richtlinien des 
LSB Niedersachsen gefördert.
Kooperationen zwischen Ganztagsschulen und Sportvereinen 
werden über das Ganztagsbudget der Schule gefördert.
Kooperationen zwischen Schulen bzw. Kitas und Sportver-
einen (AG-Angebote) werden über die Richtlinien „Sport in 
Kita, Schule und Verein“  und „Aktionsprogramm Kita-Ver-
ein“ gefördert.
Mini-/Sportabzeichentage werden über die Richtlinie „Ziel-
gruppenspezifische Bewegungs- und Gesundheitsförderung“ 
des LSB Niedersachsen gefördert.
Von einer Förderung ausgeschlossen sind:
	– Maßnahmen der Aus- und Fortbildung.
	– Informationsveranstaltungen, Foren, Runde Tische, Work-
shops etc.

2.2.3.	 Zeitraum der Förderung
2.2.3.1.	 Beginn der Förderung

Die Förderung beginnt, sobald der Sportbund eine Fördermit-
telzusage von der sj Nds. gemäß Ziffer 2.2.5 dieser Richtlinie 
erhalten hat. 

2.2.3.2.	 Beendigung der Förderung
Die Förderung endet mit dem jeweiligen Kalenderjahr, in dem 
sie begonnen hat. Sie endet ebenfalls, wenn eine der För-
dervoraussetzungen nach Ziffer 2.2.2 dieser Richtlinie nicht 
mehr gegeben ist und zwar mit dem Zeitpunkt des Wegfalls 
der Fördervoraussetzung.

2.2.4.	 Gegenstand, Umfang und Höhe der Förderung
2.2.4.1.	 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Praxismaßnahmen für/mit Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen der Zusammenarbeit von Sportver-
einen – Schulen – Kitas.
Mögliche Maßnahmen, die gefördert werden:
	– Aktionstage/Projektwochen in Schulen/Kitas in Kooperati-
on mit Vereinen und ggf. Fachverbänden mit besonderem 
Schwerpunkt.

	– Schnupperangebote, bei denen Kinder und Jugendliche 
den organisierten Sport kennenlernen.

	– Initiativen, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
bieten, neue Bewegungserfahrungen zu sammeln und neue 
Sportarten kennenzulernen

	– Schulwettbewerbe in Kooperation mit Vereinen.
	– Bewegte Pausen.

Abrechnungsfähig sind:
	– Die Anschaffung oder Ausleihe von Sport-Kleingeräten und 
Arbeitsmaterialien bis zu maximal 150  €  pro Einzelmaß-
nahme sowie

	– Ausleihe von Sport-Großgeräten für Maßnahmen, an denen 
Sportvereine und Schulen bzw. Kitas teilnehmen bis zu 
maximal 500 € pro Einzelmaßnahme .

	– Honorare für Helferinnen und Helfer (max. 8,-€/UE/45 
min.) für eine unterstützende Tätigkeit bei der Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahme bzw. für Übungsleitende 
mit max. 15,-€/UE/45 min.. 

	– Druckkosten, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der geplanten Maßnahme stehen (z.B. für den Sport- 
gutschein für Erstklässler)

	– Durchführung eines moderierten Online-Austausches  
„Netzwerken vor Ort: Kita – Schule – Sportverein“ zu  
aktuellen Themen des Kinder- und Jugendsports mit max. 
280,-€ pro Maßnahme

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der BeSS-Ser-
vicestelle können bis zu max. 10% der bewilligten  Mittel für 
Anschaffungen (z.B. Medien, Fachliteratur, maßnahmenbezo-
gene Verbrauchsmaterialien) abgerechnet werden.

Nicht abrechnungsfähig sind insbesondere:  
Speisen und Getränke jeglicher Art, Verwaltungsausgaben, 
Büromaterial, Gutscheine und Geldpreise,  Büro-/Kommuni-
kationstechnik und Bekleidung. 

2.2.4.2.	 Umfang und Höhe der Förderung
Die Höhe der Fördersumme richtet sich nach der Fördervari-
ante der jeweiligen BeSS-Servicestelle. Je Sportbund können 
für beliebig viele Maßnahmen insgesamt bis zu 2.000,-€ pro 
Kalenderjahr beantragt und ausgegeben werden.

Fördervariante I:
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer BeSS-Ser-
vicestelle übt die Tätigkeit in einem Sportbund aus:
Der Sportbund kann für beliebig viele Maßnahmen der 
BeSS-Servicestelle insgesamt bis zu 2.000,-€ pro Kalender-
jahr beantragen und ausgeben.

Fördervariante II:
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer BeSS-Ser-
vicestelle übt die Tätigkeit in zwei Sportbünden einer Sport-
region aus:
Der Sportbund, bei dem die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber angestellt ist, kann für beliebig viele Maßnahmen der 
BeSS-Servicestelle insgesamt bis zu 4.000,-€ pro Kalender-
jahr beantragen und ausgeben. Voraussetzung ist, dass die 
BeSS-Servicestelle nachweislich Maßnahmen in den beiden 
beteiligten Sportbünden durchführt.

Fördervariante III:
Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber einer BeSS-Ser-
vicestelle übt die Tätigkeit in drei Sportbünden einer Sportre-
gion aus:
Der Sportbund, bei dem die Stelleninhaberin/der Stellenin-
haber angestellt ist, kann für beliebig viele Maßnahmen der 
BeSS-Servicestelle insgesamt bis zu 6.000,-€ pro Kalender-
jahr beantragen und ausgeben. Voraussetzung ist, dass die 
BeSS-Servicestelle nachweislich Maßnahmen in den drei 
beteiligten Sportbünden durchführt.

2.2.5.	 Antragsverfahren und Mittelauszahlung
Der Sportbund beantragt die mögliche Fördersumme für 
Maßnahmen (s. 2.2.4.2) gemeinsam mit der Fördersumme 
für das sportfachliche Personal auf dem vorgegebenen An-
tragsvordruck (2.1.5).
Die Fördermittelzusage erfolgt durch die sj Nds.
Der Sportbund rechnet möglichst umgehend nach Ab-
schluss der letzten Maßnahme, spätestens aber zum 31.12. 
des jeweiligen Kalenderjahres die durchgeführten Maßnah-
men mit der sj Nds. ab.
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2.2.6.	 Nachweisführung
2.2.6.1.	 Der vorgegebene Abrechnungsvordruck ist zu ver- 

wenden und jährlich spätestens bis zum 31.01.  des 
folgenden Kalenderjahres bei der Sportjugend Nie-
dersachsen einzureichen.

2.2.6.2.	 Kopien der Belege sind dem Abrechnungsvordruck 
beizufügen. Sämtliche Originalbelege verbleiben 
beim Fördermittelempfänger und sind gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen zehn Jahre aufzube-
wahren.

2.2.6.3.	 Der Abrechnung muss eine Kurzdokumentation der 
durchgeführten Maßnahmen beigefügt werden.

3.	 Prüfung der Mittelverwendung 
Es gelten die Regelungen in Tz. 2.1.12 Nr. 1 – 4 der Allg. 
Abrechnungsbestimmungen.

4.	 Inkrafttreten / Gültigkeit
Diese Richtlinie tritt am 01.01.2026 in Kraft und ist bis zum 
31.12.2026 befristet. Über zwischenzeitlich notwendig wer-
dende Änderungen beschließt das zuständige LSB-Organ.

Olympia in Deutschland. 
Dafür sein ist alles.

Olympia in Deutschland. 

Die schönste 
Sprache der
Welt: Sport.

dafür-sein-ist-alles.de 
Eine Initiative von Sportdeutschland
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soweit in der Jugendordnung keine andere Regelung getrof-
fen ist.

§ 4    �Vollversammlung 

Die Vollversammlung ist das oberste Organ der sj Nds.

1.    �Art und Organisation der Vollversammlung
Die Vollversammlung kann in folgenden Formen stattfinden:
- Als Präsenzveranstaltung
- Als Hybrid-Veranstaltung (Kombination aus Präsenz- und 
Online-Veranstaltung)
- Als Online-Veranstaltung
Hierüber entscheidet der Sportjugend-Vorstand. 
Hierbei haben Stimmberechtigte, die nicht an der Versamm-
lung in Präsenz teilnehmen, die Möglichkeit, ihre Stimm-
rechte auf elektronischem Wege auszuüben. Hierfür ist eine 
eindeutige Registrierung fristgerecht erforderlich. 
Ergänzend kann der Sportjugend-Vorstand beschließen, 
Stimmberechtigten, die nicht an der Versammlung in Prä-
senz oder elektronisch teilnehmen, eine Beteiligung an 
Abstimmungen und Wahlen per Brief zu ermöglichen. In 
diesem Fall müssen diese Stimmberechtigten ihre Stimme 
frist- und formgerecht vor der Vollversammlung gegenüber 
der Sportjugend Niedersachsen abgeben, damit sie bei der 
Vollversammlung berücksichtigt werden können. Die Rück-
melde- bzw. Registrierungsfristen legt die Sportjugend Nie-
dersachsen anlassbezogen fest. Sie sind grundsätzlich an die 
unter 4. Fristen und Formalien genannten Fristen anzupassen.

2. Zusammensetzung und Stimmrecht
Die der Vollversammlung zustehenden Rechte werden durch 
Beschlussfassung der persönlich oder elektronisch anwe-
senden oder per Brief teilnehmenden Stimmberechtigten 
wahrgenommen. In den Jahren, in denen die von der Vollver-
sammlung zu wählenden Sportjugend-Vorstandsmitglieder 
turnusgemäß zur Wahl stehen, werden von den Sportju-
genden der Sportbünde und den Jugendorganisationen der 
Landesfachverbände Delegierte entsandt (Wahl-Vollver-
sammlung). Die Wahlperiode beträgt gemäß § 5 zwei bzw. 
vier Jahre. 
Bei allen anderen Vollversammlungen werden die Sportju-
genden der Sportbünde und die Jugendorganisationen der 
Landesfachverbände durch bis zu zwei von ihrem Vorstand 
benannte Personen vertreten, wobei sich an der Stimmen-
anzahl nichts ändert, d.h. diese haben so viele Stimmen, wie 
gemäß Delegiertenschlüssel auf die von Ihnen vertretene 
Organisation entfallen.

Die Vollversammlung setzt sich zusammen aus
a) �den Delegierten der Sportjugenden der Sportbünde und 

der Jugendorganisationen der Landesfachverbände in den 
Jahren, in denen die von der Vollversammlung zu wählen-
den Sportjugend-Vorstandsmitglieder turnusgemäß zur 
Wahl stehen, bzw. bei allen anderen Vollversammlungen 
den bis zu zwei von ihrem Vorstand benannten Personen 
(davon eine Person ohne Stimmrecht) der Sportjugenden 
der Sportbünde und der Jugendorganisationen der Lan-
desfachverbände,

b) den Mitgliedern des Sportjugend-Vorstandes,
c) �den Delegierten derjenigen J-TEAMs der Sportjugenden 

der Sportbünde und Jugendorganisationen der Landes-
fachverbände, die bei der sj Nds. registriert sind,

d) den Delegierten des J-TEAMs der sj Nds.,
e) �den Delegierten der außerordentlichen Mitglieder des LSB, 

soweit Mitglieder unter 27 Jahren vorhanden sind (je eine 
Person, ohne Stimmrecht).

Die Stimmberechtigten zu b) und c) und d) haben je eine 
Stimme. Stimmübertragung ist unzulässig.

3. Delegiertenschlüssel
Die Anzahl der Delegierten/Stimmberechtigten (bei Wahl-Voll-
versammlungen) bzw. die Stimmenanzahl für die jeweiligen 
Vorsitzenden der Sportjugenden der Sportbünde und der 
Jugendorganisationen der Landesfachverbände (bei anderen 
Vollversammlungen) richtet sich nach den Mitgliederzahlen 
unter 27 Jahren der Sportbünde und der Landesfachverbände 
des der Vollversammlung vorangegangenen Jahres. Es gilt 
folgender Schlüssel:

	– bis zu 2.000 Mitgliedern   2 Stimmen
	– bis zu 20.000 Mitgliedern   3 Stimmen
	– bis zu 40.000 Mitgliedern   4 Stimmen
	– bis zu 60.000 Mitgliedern   5 Stimmen
	– bis zu 80.000 Mitgliedern   6 Stimmen
	– bis zu 100.000 Mitgliedern 7 Stimmen
	– je angefangene weitere 100.000 Mitglieder  
1 Stimme zusätzlich.

Die bei der sj Nds. bis zum 31.05. des Jahres registrierten 
J-TEAMs der Sportjugenden der Sportbünde und Jugendor-
ganisationen der Landesfachverbände haben jeweils eine 
Stimme in der folgenden Vollversammlung. Das J-TEAM der 
sj Nds. hat eine Stimme. 
Das Mindestalter der Delegierten bzw. Stimmberechtigten 
beträgt 14 Jahre. 

Die Sportjugenden der Sportbünde und die Jugendorganisa-
tionen der Landesfachverbände sollen unter den Delegierten 
bzw. Stimmberechtigten eine angemessene Geschlechter-
verteilung erreichen. Mindestens die Hälfte der gemeldeten 
Delegierten sollte unter 27 Jahre alt sein.

4. Fristen und Formalien
Die Vollversammlung tritt jährlich vor dem Landessporttag 
zusammen.
Die Vollversammlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist aus-
zuschließen, wenn auf Antrag ein entsprechender Beschluss 
gefasst wird.
Darüber hinaus kann die Sportjugend Niedersachsen die 
Öffentlichkeit ausschließen, wenn von nicht-angemeldeten 
Personen eine Gefahr ausgehen kann oder rechtliche Vorga-
ben die Öffentlichkeit ausschließen (z. B. Verfügungen zur 
Pandemiebekämpfung).
Der Termin der ordentlichen Vollversammlung ist spätestens 
drei Monate vorher auf der Internetseite der sj Nds. bekannt 
zu geben. Die Vollversammlung wird vom Sportjugend-Vor-
stand mit einer Frist von mindestens vier Wochen unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung auf der Internetseite der sj Nds. 
einberufen.
Die Tagungsunterlagen sind den gemeldeten Delegierten bzw. 
Stimmberechtigten mit einer Frist von drei Wochen zuzusen-
den. Von dieser Frist darf nur in begründeten Fällen abgewi-
chen werden.
Anträge können die Sportjugenden der Sportbünde und die 
Jugendorganisationen der Landesfachverbände, der Sportju-
gend-Vorstand, die bei der sj Nds. registrierten J-TEAMs der 
Sportjugenden der Sportbünde und Jugendorganisationen 
der Landesfachverbände und das J-TEAM der sj Nds stellen. 
Diese müssen beim Sportjugend-Vorstand spätestens acht 
Wochen vor der Vollversammlung schriftlich (E-Mail/digital 
reicht aus) mit Begründung und Absendendenidentifikation 
(Organisation, Name) eingereicht sein. Anträge auf Änderung 
der Jugendordnung müssen spätestens vier Wochen vor 
der Beschlussfassung durch Veröffentlichung und auf der 
Internetseite der sj Nds. bekannt gegeben werden. Dringlich-
keitsanträge auf Änderung der Jugendordnung sind ausge-
schlossen.
Auf Antrag eines Drittels der Gesamtzahl der Sportjugenden 
der Sportbünde und der Jugendorganisationen der Landes-
fachverbände oder auf Grund eines mit Zweidrittel-Mehrheit 
gefassten Beschlusses des Sportjugend-Vorstandes ist 
vom Sportjugend-Vorstand eine außerordentliche Vollver-
sammlung mit einer Frist von mindestens vier Wochen unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Zwischen dem 
Tag des Eingangs des Antrages und der Durchführung der 
außerordentlichen Vollversammlung darf nicht mehr als eine 
Frist von 12 Wochen liegen.
Jede ordnungsgemäß einberufene Vollversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen bzw. registrierten 
Stimmberechtigten beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse 
mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Für Änderungen 

der Jugendordnung ist eine Zweidrittel-Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen notwendig.

5. Aufgaben
Die ordentliche Vollversammlung hat insbesondere die Auf-
gaben,

	– über grundsätzliche Angelegenheiten zu beraten und 
zu beschließen,

	– die Berichte des Sportjugend-Vorstandes entgegen zu 
nehmen und über sie zu beraten,

	– �den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäfts-
jahr zu verabschieden, über den Nachtragshaushalts-
plan zu beschließen sowie über den Haushaltsplan für 
das bevorstehende Jahr zu beschließen,

	– �über die Mitgliedschaft in anderen Verbänden und In-
stitutionen zu entscheiden bzw. eine vorab vom Sport-
jugend-Vorstand aus zwingenden Gründen getroffene 
Entscheidung über die Mitgliedschaft zu bestätigen,

	– über die Entlastung des Sportjugend-Vorstandes zu 
beschließen,

	– die Mitglieder des Sportjugend-Vorstandes mit Aus-
nahme des zuständigen LSB-Vorstandsmitgliedes zu 
wählen,

	– über Änderungen der Jugendordnung und über Anträ-
ge zu beraten und zu beschließen.

6. Wahlen
Wahlen sind grundsätzlich schriftlich bzw. im
elektronischen Abstimmungsverfahren vorzunehmen. Steht 
bei reinen Präsenz-Vollversammlungen nur eine Person zur 
Wahl, wird offen abgestimmt, es sei denn, auf Antrag wird die 
schriftliche Wahl beschlossen.
Wahlvorschläge für den Sportjugend-Vorstand können 
nur von den Sportjugenden der Sportbünde und den Ju-
gendorganisationen der Landesfachverbände, dem Sportju-
gend-Vorstand, den bei der sj Nds. registrierten J-TEAMs der 
Sportjugenden der Sportbünde und Jugendorganisationen 
der Landesfachverbände und dem J-TEAM der sj Nds der 
Vollversammlung unterbreitet werden. Diese sind spätestens 
vier Wochen vor der Vollversammlung schriftlich (E-Mail/di-
gital reicht aus) mit Absendendenidentifikation (Organisation, 
Name) unter der Postadresse oder der offiziellen E-Mail-Ad-
resse der sj Nds. einzureichen. 
Wahlvorschläge direkt am Tag der Vollversammlung sind nur 
zulässig

	– wenn bis vier Wochen vor der Vollversammlung nicht 
genügend Wahlvorschläge eingegangen sind (Unter-
schreiten der jeweiligen Mindestanzahl nach §5),

	– bei Nichtwahl der vorgeschlagenen Kandidierenden 
und dadurch Unterschreiten der jeweiligen Mindestan-
zahl nach §5,
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Vollversammlung. Scheidet ein Mitglied des Kernvorstandes 
vorzeitig aus, so beruft der Sportjugend-Vorstand kommissa-
risch eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger (w/m/d).

2. Rechte und Pflichten
Der Sportjugend-Vorstand erfüllt seine Aufgaben nach den 
Bestimmungen der Jugendordnung und der weiteren Ord-
nungen der sj Nds., der Satzung und der weiteren Ordnungen 
des LSB sowie nach Maßgabe der von der Vollversammlung 
gefassten Beschlüsse.
Der Sportjugend-Vorstand fasst seine Beschlüsse in grund-
sätzlich quartalsweise stattfindenden Sitzungen, die nicht öf-
fentlich sind. Diese Vorstandssitzungen können online, hybrid 
oder in Präsenz durchgeführt werden. Die Mitglieder des Per-
spektiv-Teams sind stets eingeladen, aber nicht verpflichtet, 
an den Sportjugend-Vorstandssitzungen teilzunehmen.
In eilbedürftigen Fällen können Vorstandsbeschlüsse auch im 
Umlaufverfahren gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder des Sportjugend-Vorstandes dem Beschluss-
vorschlag zustimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Votum der bzw. des Vorsitzenden.
Ob ein Sachverhalt, der einer Vorstandsentscheidung bedarf, 
eilbedürftig im Sinne dieser Vorschrift ist, entscheidet das für 
die Sportjugend zuständige LSB-Vorstandsmitglied. In der 
nächsten turnusgemäßen Vorstandssitzung ist die erfolgte 
Beschlussfassung nochmals allen Vorstandsmitgliedern be-
kannt zu geben.
Der Sportjugend-Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, 
in der Arbeitsweise, Aufgaben und Zuständigkeiten des 
Sportjugend-Vorstandes geregelt sind. Die Mitglieder des
Perspektiv-Teams ordnen sich mindestens einem Ressort zu.
Der Sportjugend-Vorstand beruft zu seiner Beratung und Un-
terstützung Arbeits- bzw. Projektgruppen, Beiräte und/oder 
Beauftragte. Näheres regeln Geschäftsordnungen, die vom 
Sportjugend-Vorstand beschlossen werden.
Die Mitglieder des Sportjugend-Vorstandes sind berechtigt, 
an Sitzungen der Sportjugenden der Sportbünde, ihrer Or-
gane sowie den Jugendhauptversammlungen der Mitglieder 
des LSB teilzunehmen.

3. Aufgaben des Sportjugend-Vorstandes 
Der Sportjugend-Vorstand hat insbesondere folgende Aufga-
ben: 

	– Festlegung der politischen Zielrichtung der sj Nds.,
	– Politische Außenvertretung der sj Nds.,
	– Repräsentation der sj Nds. nach innen und außen,
	– Bestimmung der Leitlinien und Schwerpunkte der Ar-
beit der sj Nds.,

	– �Entwicklung und Änderung von Richtlinien, die die 
Umsetzung der Ziele und Aufgaben dieser Jugend-

ordnung regeln zur Vorlage an das LSB-Präsidium, 
welches für den formalen Erlass von Richtlinien im 
LSB zuständig ist. Inhaltliche Änderungen durch das 
LSB-Präsidium bedürfen des Einvernehmens mit dem 
Sportjugend-Vorstand.

	– �Beratung der vom für die Sportjugend zuständigen 
LSB-Vorstandsmitglied zu erstellenden Haushaltspläne 
und Jahresabschlüsse und deren Einbringung zur Be-
schlussfassung in die Vollversammlung der sj Nds.,

	– Wahl der Delegierten zur Mitgliederversammlung der 
Deutschen Sportjugend.

	– Verantwortliche Mitwirkung in einem Ressort,
	– Betreuung des J-TEAMs der sj Nds.. 

Der Kernvorstand übernimmt im Wesentlichen die grund-
legenden Jugendverbandsaufgaben (Punkte 1-7). Die Mit-
glieder des Perspektiv-Teams ordnen sich der inhaltli-
chen Arbeit im Ressortprinzip zu (Punkte 8-9) und haben 
zudem das Recht, sich auch in die Themen des Kernvor-
standes einzubringen.

§ 6    �J-TEAMs 

Ein J-TEAM ist ein Zusammenschluss von mindestens 4 
jungen Menschen unter 27 Jahren. Sie engagieren sich, 
ohne gewählt oder berufen zu sein, auf freiwilliger Basis 
für einen Sportverein, eine Sportjugend im Sportbund, 
eine Jugendorganisation im Landesfachverband oder 
die sj Nds., realisieren Projekte und setzen sportpoliti-
sche Impulse. Die Teams arbeiten partizipativ, in flexib-
ler und projektorientierter Form. 
Sie werden durch eine feste Ansprechperson begleitet 
und sind ausdrücklich vom jeweiligen Vorstand ge-
wünscht. 
J-TEAMs können sich bei der sj Nds. registrieren lassen 
und von ihr unterstützt werden.  
Registrierte J-TEAMs der Sportjugenden der Sport-
bünde und Jugendorganisationen der Landesfachver-
bände sowie das J-TEAM der sj Nds. können Delegierte 
zur Vollversammlung der sj Nds. entsenden.

 

§ 7    ���Finanzen 

Haushalt 
Der Sportjugend-Vorstand ist verpflichtet, für jedes Ge-
schäftsjahr einen Haushaltsplan aufzustellen. 
Die Mittel sind nach den Grundsätzen der Wirtschaft-
lichkeit bei sparsamer Geschäftsführung zu verwenden. 
Die Ausgaben müssen sich im Rahmen des Haushalts-
planes bewegen. Näheres bestimmt diese Jugendord-
nung sowie die Finanzordnung des LSB.

Vorschlagsberechtigt sind in diesen Fällen alle anwesenden 
bzw. registrierten Stimmberechtigten unter Benennung ihres 
Namens und der entsendenden Organisation.
Sofern Wahlen ohne ein elektronisches Auswertungsins-
trument durchgeführt werden, ist ein Wahlausschuss mit 
mindestens drei Mitgliedern zu bestellen, der die durch Prä-
senz-Delegierte abgegebenen Stimmen zählt und kontrolliert. 
Elektronisch abgegebene Stimmen werden durch ein elekt-
ronisches Auswertungsinstrument gezählt. Per Brief abge-
gebene Stimmen werden durch einen vom Sportjugend-Vor-
stand berufenen Briefwahl-Ausschuss vorab gezählt.
Gewählt werden kann, wer mindestens das 18. Lebensjahr 
vollendet hat.
Kandidierende, die weder persönlich noch elektronisch an-
wesend sind, können gewählt werden, wenn der Versamm-
lungsleitung vor der Abstimmung eine schriftliche Erklärung 
vorliegt, aus der die Bereitschaft zur Annahme der Wahl her-
vorgeht. Weiterhin muss aus dieser Erklärung hervorgehen, 
ob diese Bereitschaft nur für einen ersten Wahlgang oder 
auch für einen zweiten Wahlgang gilt.
Gewählt wird in folgender Reihenfolge:
1.	 Die bzw. der Vorsitzende (w/m/d) der Sportjugend.
2.	 Gemeinsam ein bis drei stv. Vorsitzende (w/m/d) der 

Sportjugend („Vorstände“).
3.	 Gemeinsam bis zu zehn weitere Vorstandsmitglieder. 
 
Es wird wie folgt gewählt:

	– Stehen weniger Personen zur Verfügung als Positio-
nen zu besetzen sind, können höchstens so viele Stim-
men abgegeben werden wie Personen zur Verfügung 
stehen. Stehen gleich viele oder mehr Personen zur 
Verfügung als Positionen zu besetzen sind, können 
höchstens so viele Stimmen abgegeben werden wie 
Positionen zu besetzen sind. In beiden Fällen darf nur 
eine Stimme je zur Verfügung stehender Person abge-
geben werden.

	– �In einem ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr 
Stimmen erhält als die Hälfte der abgegebenen gülti-
gen Stimmzettel (bzw. dessen elektronische Entspre-
chung). Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Gilt dies 
für mehr Personen als Positionen zu besetzen sind, 
entscheidet die Reihenfolge der Anzahl der für die 
Personen abgegebenen Stimmen. Bleiben dabei Po-
sitionen wegen Stimmengleichheit unbesetzt, erfolgt 
zwischen den betroffenen Personen eine Stichwahl. 
Dabei entscheidet die Reihenfolge der Anzahl der für 
die Personen abgegebenen Stimmen.

	– �Wird im ersten Wahlgang im Kernvorstand nicht die 
Mindestanzahl an Positionen (gem. §5) besetzt, findet 
diesbezüglich ein weiterer Wahlgang statt. Hierfür sind 

Wahlvorschläge neu einzureichen. Es gilt das Wahlver-
fahren des ersten Wahlgangs.

	– �Steht nur eine Person zur Verfügung, so ist diese 
gewählt, wenn sie die Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erhalten hat. Stimmenthaltungen zählen 
nicht mit.

	– �Ziehen für den Kernvorstand fristgerecht vorge-
schlagene Personen ihre Kandidatur zurück, so wird 
zunächst über die verbliebenen fristgerecht vorge-
schlagenen Personen gewählt. Sollte danach im Kern-
vorstand nicht die Mindestanzahl an Positionen (gem. 
§5) besetzt sein, sind Wahlvorschläge für diese Positi-
onen am Tage der Vollversammlung zulässig.

Das Wahlergebnis ist durch die Tagungsleitung/ Tagungsmo-
deration festzustellen, bekannt zu geben und seine Gültigkeit 
ausdrücklich für das Protokoll zu bestätigen.

7. �Tagungsleitung
Für die Durchführung der Vollversammlung ist der Sport-
jugend-Vorstand zuständig. Er kann zu seiner Entlastung 
eine Tagungsmoderation (auch externe oder hauptberufliche 
Personen der Geschäftsstelle) einsetzen oder eine Tagungs-
leitung durch die Vollversammlung wählen lassen.

§    5 Sportjugend-Vorstand
1. Zusammensetzung und Amtsdauer
Der Sportjugend-Vorstand setzt sich aus dem Kernvorstand 
und dem Perspektiv-Team zusammen. 
Der Kernvorstand besteht aus:
a)    �der bzw. dem Vorsitzenden (w/m/d) und ein bis drei 

stv. Vorsitzenden (w/m/d) (Bezeichnung „Vorstände“); 
hiervon soll mindestens die Hälfte der Personen zum 
Zeitpunkt der Wahl unter 27 Jahre sein;

b)    dem für Sportjugend zuständigen LSB-Vorstandsmitglied.

Das Perspektiv-Team besteht aus bis zu zehn „weiteren 
Vorstandsmitgliedern“. Diese weiteren Vorstandsmitglieder 
sollen zum Zeitpunkt der Wahl / Berufung möglichst unter 27 
Jahre sein.
Der / die Vorsitzende und die stv. Vorsitzenden werden von
der Vollversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Die Mitglieder des Perspektiv-Teams werden von der Vollver-
sammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sofern bei
der Vollversammlung nicht alle zehn Positionen im Perspek-
tiv-Team besetzt werden oder Personen ausscheiden, kann 
der Sportjugend-Vorstand im Laufe der Legislatur das Pers-
pektiv-Team durch Berufung von Mitgliedern ergänzen bzw. 
vervollständigen.
Die Amtszeit des Sportjugend-Vorstandes endet – auch nach 
Ablauf der Legislaturperiode – erst mit der Neuwahl bei der 
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§ 1	 Geltungsbereich
1.	 Der LSB erlässt zur Durchführung von Versammlungen,  

Sitzungen und Tagungen (nachstehend Versammlungen 
genannt) diese Allgemeine Geschäftsordnung.

2.	 Die Allgemeine Geschäftsordnung gilt als Ergänzung der  
Satzung des LSB
a)	für die in § 13 der Satzung bezeichneten Organe,
b)	für die weiteren gemäß der LSB-Satzung gebildeten Gremien.

3.	 Soweit in der Jugendordnung keine besonderen Rege-
lungen getroffen worden sind, gilt diese Allgemeine Ge-
schäftsordnung sinngemäß auch für die Versammlungen 
der Sportjugend.

4.	 Das Präsidium legt die Zuständigkeit und die Aufgabenbe-
reiche der einzelnen Präsidiumsmitglieder, soweit sie sich 
nicht direkt aus der gewählten Funktion ergeben, in einem 
Geschäftsverteilungsplan fest.

5.	 Der Vorstand erlässt für die Geschäftsstelle eine Allgemei-
ne Dienstanweisung sowie einen Geschäftsverteilungsplan 
und trifft weitere Regelungen. 

§ 2	 Öffentlichkeit
1.	 Der Landessporttag ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist 

auszuschließen, wenn auf Antrag ein entsprechender Be-
schluss gefaßt wird.

2.	 Alle weiteren Versammlungen sind nicht öffentlich. Die Öf-
fentlichkeit kann zugelassen werden, wenn die Versamm-
lung dies beschließt.

§ 3	 Einberufung
1.	 Die Einberufung des Landessporttages regelt sich nach  

§ 14 der Satzung.
2.	 Die Einberufung aller anderen Versammlungen erfolgt, so-

weit die Satzung nichts anderes bestimmt und sofern  
keine Beschlüsse des betreffenden Organs bzw. Gremiums 
vorliegen, durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
des Organs bzw. Gremiums nach Bedarf schriftlich unter 
Beifügung der Tagesordnung. Die Einladungsfrist soll min-
destens 14 Tage betragen, bei Beratung übergeordneter 
Themenstellungen mindestens 3 Wochen.

3.	 Dem Präsidium sind die Einberufungsunterlagen zum  
gleichen Zeitpunkt zuzusenden.

4.	 Alle Präsidialmitglieder haben das Recht, an den Ver-
sammlungen beratend teilzunehmen.

§ 4	 Beschlussfähigkeit
1.	 Die Bestimmungen der Beschlussfähigkeit für den Landes

sporttag sind in § 14 der Satzung geregelt.
2.	 Die übrigen Versammlungen sind beschlussfähig, wenn 

nach ordnungsgemäß ergangener Einladung mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
Stimmübertragungen sind nicht gestattet.

3.	 Eine Versammlung wird beschlussunfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder nicht mehr an-
wesend ist. In diesem Falle muss jedoch die Beschlussun-
fähigkeit beantragt werden; eine nachträgliche Feststellung 
ist unzulässig.

§ 5	 Versammlungsleitung
1.	 Alle Versammlungen werden von einer Versammlungslei-

terin bzw. einem Versammlungsleiter eröffnet, geleitet und 
geschlossen.

2.	 Beim Landessporttag kann ein Tagungspräsidium einge-
setzt werden, das sich aus einer Versammlungsleiterin 
bzw. einem Versammlungsleiter und zwei Beisitzerinnen 
bzw. Beisitzern zusammensetzt, die aus der Versammlung 
gewählt werden.

3.	 Die Sitzungen des Präsidiums werden von der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten geleitet; die des Vorstands von der 
bzw. dem Vorstandsvorsitzenden. Die Sitzungen der in der 
LSB-Satzung benannten Gremien werden von den jeweili-
gen Vorsitzenden geleitet.

4.	 Falls die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungs-
leiter und ihre bzw. seine satzungsmäßigen Vertreterinnen 
und Vertreter verhindert sind, wählen die erschienenen 
Mitglieder aus ihrer Mitte eine Versammlungsleiterin bzw. 
einen Versammlungsleiter. Das gleiche gilt für Ausspra-
chen und Beratungen, die die Versammlungsleiterin bzw. 
den Versammlungsleiter persönlich betreffen.

5.	 Nach Eröffnung prüft die Versammlungsleiterin bzw. der 
Versammlungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der Einberu-
fung, die Anwesenheitsliste, die Stimmberechtigung und 
gibt die Tagesordnung bekannt. Die Prüfungen können de-
legiert werden. Über Einsprüche gegen die Tagesordnung 
oder Änderungsanträge entscheidet die Versammlung 
ohne Debatte mit einfacher Mehrheit.

6.	 Die Tagesordnung ist in der bekannt gegebenen Reihen
folge zu behandeln. Änderungen und Ergänzungen müssen 
vor Eintritt in die Tagesordnung beschlossen werden.

Allgemeine Geschäftsordnung
Beschlossen am 28. 9. 1990; zuletzt geändert durch den 48. Landessporttag am 18.11.2023

§ 8    �Geschäftsführung 

Zur Erledigung der Wahrnehmung der Geschäftsfüh-
rung der sj Nds. bedient diese sich des Vorstandes des 
LandesSportBundes Niedersachsen e. V. nach § 16 
der Satzung. Dieser handelt und vertritt die sj Nds. im 
Innen- und Außenverhältnis als gesetzlicher Vertreter im 
Rechtsgeschäftsverkehr. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes 
nach § 26 BGB des LandesSportBundes Niedersachsen 
e. V.

§ 9    �Geschäftsstelle 

Der Sportjugend-Vorstand wird von der Geschäftsstelle 
des LSB unterstützt. Das für die Sportju-gend zustän-
dige LSB-Vorstandsmitglied gewährleistet die Vorbe-
reitung und Umsetzung verbandlicher Beschlüsse und 
sorgt für die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben. 
Die Abteilungsleitung Sportjugend und Jugendbildungs-
referent*innen werden vom LSB-Vorstand unter Beteili-
gung des Sportjugend-Vorstandes eingestellt.

§ 10    �Jugendordnung für die Sportbünde und Landesfach-
verbände 

Die Sportjugenden der Sportbünde sowie die Ju-
gendorganisationen der Landesfachverbände geben 
sich in Anlehnung an die Jugendordnung der sj Nds. 
eigene Jugendordnungen. Diese dürfen nicht im Wi-
derspruch zur Jugendordnung der sj Nds. stehen.



3.  Ordnungen3.  Ordnungen

96 97

gegebenenfalls eine Gegenrednerin bzw. ein Gegenredner 
gesprochen haben.

4.	 Wird der Antrag angenommen, erteilt die Versammlungs-
leiterin bzw. der Versammlungsleiter auf Verlangen nur 
noch der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller oder der 
Berichterstatterin bzw. dem Berichterstatter das Wort.

§ 11	Abstimmungen
1.	 Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge 

ist vor der Abstimmung deutlich bekannt zu geben.
2.	 Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals durch die 

Versammlungsleiterin bzw. den Versammlungsleiter zu 
verlesen.

3.	 Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über den 
weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Bestehen 
Zweifel, welcher Antrag der weitestgehende ist, entscheidet 
die Versammlung ohne Aussprache.

4.	 Zusatz-, Erweiterungs- und Unteranträge zu einem Antrag 
kommen gesondert zur Abstimmung.

5.	 Abstimmungen erfolgen offen bzw. im elektronischen Ver-
fahren. Sind Stimmkarten ausgegeben worden, sind diese 
vorzuzeigen. Wird geheime Abstimmung beantragt, so hat 
die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter 
diese durchzuführen, wenn durch offene Abstimmung bzw. 
im elektronischen Verfahren festgestellt wird, dass der 
Antrag von mindestens 10 % der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder unterstützt wird.

6.	 Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache 
nicht mehr erteilt werden.

7.	 Bei Zweifeln über die Abstimmung hat die Versammlungs-
leiterin bzw. der Versammlungsleiter Auskunft zu geben.

8.	 Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet 
bei allen Abstimmungen die einfache Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, wobei Stimmengleichheit Ablehnung 
bedeutet, Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht mitgezählt.

9.	 Für Anträge auf Wiederholung einer Abstimmung gilt das  
für die geheime Abstimmung festgelegte Verfahren ent-
sprechend. Der Antrag kann auf Wiederholung der Ab-
stimmung in offener, elektronischer oder geheimer Weise 
gerichtet sein.

§ 12	Wahlen
1.	 Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie 

satzungsgemäß anstehen, auf der Tagesordnung stehen 
und bei der Einberufung bekannt gegeben worden sind.

2.	 Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim bzw. 
im elektronischen Verfahren in der satzungsmäßig vor-
geschriebenen Reihenfolge vorzunehmen, wenn die Ver-
sammlung nichts anderes beschließt. Steht nur eine Per-

son zur Wahl, wird offen bzw. im elektronischen Verfahren 
abgestimmt, es sei denn, auf Antrag wird schriftliche Wahl 
beschlossen.

3.	 Vor der Wahl sind die Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu 
fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt annehmen.

4.	 Auf Antrag kann die Versammlung eine Personaldebatte 
mit einfacher Mehrheit beschließen. Den Kandidatinnen 
bzw. Kandidaten ist in diesem Falle das Recht einzuräu-
men, vor der Eröffnung der Debatte das Wort zu ergrei-
fen und auch das Schlusswort zu sprechen. Über die 
Reihenfolge zwischen den Kandidatinnen bzw. Kandidaten 
entscheidet die Versammlungsleiterin bzw. der Versamm-
lungsleiter.

5.	 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen erhalten hat. Stimmenthaltungen zählen nicht. 
Erhält bei mehreren Bewerbungen für ein Amt keine mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, findet eine Stich-
wahl zwischen den beiden Bewerbern statt, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. 

6.	 Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss festzustel-
len, der Versammlungsleiterin bzw. dem Versammlungs-
leiter bekannt zu geben und seine Gültigkeit ausdrücklich 
für das Protokoll schriftlich zu bestätigen.

§ 13	Versammlungsprotokolle
1.	 Über alle Versammlungen sind Protokolle zu führen. Diese 

sollen möglichst innerhalb von 14 Tagen versandt werden. 
Aus ihnen müssen Datum, Versammlungsort, Namen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gegenstände der 
Beschlussfassung in der Reihenfolge der Behandlung, die 
Beschlüsse im Wortlaut und das Abstimmungsergebnis 
ersichtlich sein.

2.	 Die Protokolle der Landessporttage sind jeweils von der 
Versammlungsleiterin bzw. dem Versammlungsleiter, der 
Präsidentin bzw. dem Präsidenten und der Protokollführe-
rin bzw. dem Protokollführer zu unterzeichnen. Beschlüsse 
sind gem. § 14 Ziff. 3.5 der Satzung zu veröffentlichen.“

3.	 Die Protokolle gelten als genehmigt, wenn nicht innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang des Protokolls schriftlich bei 
der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden Einspruch erho-
ben wird. Die Genehmigung durch das Präsidium erfolgt 
in seiner nächsten Sitzung. Über den Einspruch entschei-
det das betreffende Organ oder der Ausschuss in seiner 
nächsten Versammlung.

§ 14	Änderungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsordnung  
beschließt der Landessporttag.

7.	 Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten soll eine ausrei-
chende Berichterstattung – möglichst durch schriftliche 
Vorlagen – gegeben werden.

8.	 Der Versammlungsleiterin bzw. dem Versammlungsleiter 
stehen alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforder-
lichen Befugnisse zu. Ist die ordnungsgemäße Durch-
führung der Versammlung gefährdet, kann sie bzw. er 
insbesondere das Wort entziehen, Ausschlüsse von Einzel-
mitgliedern auf Zeit oder für die ganze Versammlungszeit, 
Unterbrechung oder Aufhebung der Versammlung anord-
nen. Über Einsprüche, die unmittelbar ohne Begründung 
vorzubringen sind, entscheidet die Versammlung mit einfa-
cher Mehrheit ohne Aussprache.

§ 6	 Worterteilung und Rednerfolge
1.	 Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste 

zu führen. Die Eintragung erfolgt in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen. Die Rednerliste darf nicht vor Beginn der 
Aussprache eröffnet werden.

2.	 Das Wort zur Aussprache erteilt die Versammlungsleiterin 
bzw. der Versammlungsleiter. Die Worterteilung erfolgt in 
der Reihenfolge der Rednerliste.

3.	 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Versammlung 
müssen den Versammlungsraum verlassen, wenn Tages-
ordnungspunkte behandelt werden, die sie in materieller 
Hinsicht persönlich betreffen.

4.	 Berichterstatterin bzw. Berichterstatter und Antragstellerin 
bzw. Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der 
Aussprache ihres Tagesordnungspunktes das Wort.

5.	 Die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter 
und Präsidialmitglieder können in jedem Fall außerhalb der 
Rednerliste das Wort ergreifen.

§ 7	 Wort zur Geschäftsordnung
1.	 Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der  

Reihenfolge der Rednerliste erteilt, wenn die Vorrednerin 
bzw. der Vorredner geendet hat.

2.	 Zur Geschäftsordnung dürfen jeweils nur eine bzw. ein Für-  
und eine Gegenrednerin bzw. ein Gegenredner gehört werden.

3.	 Die Versammlungsleiterin bzw. der Versammlungsleiter 
kann jederzeit, falls erforderlich, das Wort zur Geschäftsord
nung ergreifen und Rednerinnen und Redner unterbrechen.

§ 8	 Anträge
1.	 Antragsberechtigt zum Landessporttag des LSB sind die 

Mitglieder, das Präsidium, der Vorstand, die Ständige 
Konferenz der Sportbünde, die Ständige Konferenz der 
Landesfachverbände, die Sportjugend Niedersachsen und 
die Gliederungen. Anträge an die anderen Organe und 
Gremien können die Mitglieder und Gliederungen sowie die 

stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der entspre-
chenden Organe und Gremien stellen.

2.	 Die Frist zur Einreichung von Anträgen zum Landessport-
tag richtet sich nach § 14 der Satzung.

3.	 Für die Versammlungen der übrigen Organe und Gremien 
gilt eine Antragsfrist von einer Woche vor dem Versamm-
lungstermin.

4.	 Die Anträge müssen schriftlich eingereicht werden und 
sollen eine Begründung enthalten. Anträge ohne Unter-
schrift sind nicht zu behandeln.

5.	 Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben 
und diesen ändern, ergänzen oder fortführen, sind ohne 
Feststellung der Dringlichkeit zugelassen. Wird angezwei-
felt, ob es sich im Einzelfall um einen solchen Ergänzungs- 
oder Abänderungsantrag handelt, entscheidet darüber die 
Versammlung mit einfacher Mehrheit.

6.	 Für Anträge auf Satzungsänderung gilt die Bestimmung 
des § 14 Ziff. 3.2 der Satzung. 

§ 9	 Dringlichkeitsanträge
1.	 Anträge über nicht auf der Tagesordnung stehende oder 

sich erst aus der Beratung zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten ergebende Fragen, soweit es sich nicht um Er-
gänzungs- oder Abänderungsanträge handelt, gelten als 
Dringlichkeitsanträge und können nur mit Zustimmung  
einer Zweidrittelmehrheit zur Beratung und Beschlussfas-
sung kommen.

2.	 Über die Dringlichkeit eines Antrages ist außerhalb der 
Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem die Antragstel-
lerin bzw. der Antragsteller gesprochen hat. Eine Gegen-
rednerin bzw. ein Gegenredner ist zuzulassen.

3.	 Ist die Dringlichkeit angenommen, so erfolgt die weitere 
Beratung und Beschlussfassung.

4.	 Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung oder Auflö-
sung des Landessportbundes sind unzulässig (§§ 14 Ziff. 
3.2 Satz 3 und 31 Ziff. 1 der Satzung).

§ 10	Anträge zur Geschäftsordnung
1.	 Rednerinnnen und Redner, die zur Sache gesprochen 

haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte oder 
auf Begrenzung der Redezeit stellen.

2.	 Vor Abstimmung über einen Antrag auf Schluss der Debat-
te oder auf Begrenzung der Redezeit sind die Namen der 
in der Rednerliste noch eingetragenen Rednerinnen und 
Redner zu verlesen.

3.	 Über Anträge zur Geschäftsordnung, auf Schluss der Red-
nerliste, auf Schluss der Debatte und/oder Begrenzung der 
Redezeit ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, 
nachdem die Antragstellerin bzw. der Antragsteller und 



3.  Ordnungen3.  Ordnungen

98 99

§ 1	 Geltungsbereich
1.	 Diese Finanzordnung regelt die Haushalts- und Wirtschafts-

führung des LandesSportBundes Niedersachsen e. V. (LSB), 
sie gilt – mit Ausnahme der sich aus § 21 der Satzung 
ergebenden Sonderregelungen – auch für die Sportjugend 
Niedersachsen.

2.	 Soweit Gliederungen des LSB (§ 5 der Satzung) für ihren 
Bereich eigene Bestimmungen für ihre Haushalts- und Wirt-
schaftsführung treffen, haben sie die Vorgaben des LSB 
über Buch- und Kontenführung zu berücksichtigen. Die Be-
stimmungen der Sportbünde dürfen nicht im Widerspruch 
zu dieser Finanzordnung stehen.

§ 2	 Grundsätze der Haushalts- und Wirtschaftsführung
1.	 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft ist sparsam und wirt-

schaftlich zu führen.
2.	 Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.
3.	 Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3	 Haushaltsplan
1.	 Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Wirtschaftsfüh-

rung des LSB.
2.	 Ansprüche werden durch den Haushaltsplan weder begrün-

det noch aufgegeben.
3.	 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr zu erwar-

tenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen.
4.	 Der Haushaltsplan gliedert sich in einen ordentlichen 

Haushaltsplan und einen außerordentlichen Haushaltsplan. 
Für den gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 der LSB-Satzung in den 
LSB-Haushaltsplan aufzunehmenden Haushaltsplan der 
Sportjugend Niedersachsen gilt diese Vorgabe nicht.

5.	 Der außerordentliche Haushaltsplan umfasst auf der Ein-
nahmenseite:

5.1.	 Erträge aus der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen,
5.2.	 Erträge aus der „GlücksSpirale“,
5.3.	 Zinserträge,
5.4.	 zweckgebundene Haushaltsmittel des Landes,
5.5.	 sonstige zweckgebundene Erträge, soweit sie nicht aus-

drücklich für den ordentlichen Haushalt bestimmt sind; auf 
der Aufwandsseite: nach der Niedersächsischen Sportför-
derverordnung (NSportFVO) zulässige und sonstige zweck-
gebundene Aufwendungen.

6.	 Der ordentliche Haushaltsplan umfasst die nicht unter  
Absatz 5 fallenden Erträge und Aufwendungen.

7.	 Die Haushaltspläne der Gliederungen des LSB sind  
spätestens vier Wochen nach ihrer Verabschiedung dem 
LSB zur Kenntnis vorzulegen.

§ 4	 Deckungsfähigkeit, Nachtragshaushaltsplan
1.	 Innerhalb des ordentlichen Haushaltsplanes und innerhalb 

des außerordentlichen Haushaltsplanes sind die Aufwen-
dungen gegenseitig deckungsfähig, soweit die Bewilli-
gungsbedingungen für zweckgebundene Erträge dem nicht 
entgegenstehen.

2.	 Bei wesentlichen Haushaltsüberschreitungen, die den 
Haushaltsausgleich gefährden, ist ein Nachtragshaushalts-
plan aufzustellen.

§ 5	 Jahresabschluss
1.	 Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirt-

schaft einschließlich des Standes des Vermögens und der 
Schulden nachzuweisen.

2.	 Der Jahresabschluss ist innerhalb von 5 Monaten nach Ab-
lauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

3.	 Die Gliederungen des LSB und die Landesfachverbände,  
soweit diese Mittel der Finanzhilfe des Landes in Anspruch 
genommen haben, haben eine Ausfertigung ihrer Jahres-
rechnung bzw. ihres Jahresabschlusses mit Vermögens-
übersicht bzw. Bilanz und eine Übersicht über den Stand 
ihrer Rücklagen (zweckgebundene Rücklagen und Betriebs-
mittelrücklagen) innerhalb von 5 Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres dem LSB vorzulegen. Die Landesfachver-
bände fassen die Vermögensübersichten ihrer rechtlich 
unselbstständigen Gliederungen in einer Gesamtübersicht 
zusammen, deren Richtigkeit der Landesfachverband 
gegenüber dem LSB verbindlich zu bestätigen hat. Diese 
Gesamtübersicht ist der Meldung der Jahresrechnung bzw. 
des Jahresabschlusses an den LSB beizufügen.

§ 6	 Zuständigkeit
1.	 Der Vorstand ist für die ordnungsgemäße Abwicklung aller 

Haushalts- und Finanzangelegenheiten verantwortlich.
2.	 Ihm obliegt insbesondere:

	– die Aufstellung des Haushaltsplanes,
	– die Überwachung der Haushaltswirtschaft,
	– die Erstellung des Jahresabschlusses,
	– die Sicherung der Erträge,
	– die Überprüfung der Aufwendungen,
	– die Überwachung des Zahlungsverkehrs.

§ 7	 Wirtschaftsbeirat
Gemäß § 18 der Satzung beruft der LSB einen aus 7 Per-
sonen bestehenden Wirtschaftsbeirat. Jeweils drei der 
Mitglieder werden von den Ständigen Konferenzen der 
Sportbünde und der Landesfachverbände benannt und  

Finanzordnung
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Der LandesSportBund Niedersachsen e. V. (LSB) würdigt die 
ehrenamtliche Tätigkeit und die besonderen Verdienste von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sport durch nachste-
hende Ehrungen:

§ 1	 Ehrenpräsidentinnen, Ehrenpräsidenten und  
Ehrenmitglieder
Nach § 22 der der Satzung des LSB kann der Landes-
SportBund Persönlichkeiten, die besondere Verdienste 
um die Förderung des Sports erworben haben, durch 
Beschluss des Landessporttages zu Ehrenpräsidentin-
nen, Ehrenpräsidenten oder Ehrenmitgliedern ernennen.

§ 2	 Ehrenamtszertifikate
Auf Antrag eines Vereins verleiht der LSB Ehrenamts-
zertifikate für eine mindestens10-jährige ehrenamtliche 
Tätigkeit im Sport. Entgegen den Ausführungsbestim-
mungen des § 5 ist hierfür nicht Voraussetzung, dass 
der/ die zu Ehrende Wahlämter im Vorstand oder im 
Abteilungs- bzw. Spartenvorstand wahrgenommen hat. 
Die Ehrenamtszertifikate werden durch die Gliederungen 
im Auftrag des LSB erstellt und überreicht.

§ 3	 Ehrennadeln
Der LSB verleiht auf Antrag eines Vereins, eines Lan-
desfachverbandes oder einer Gliederung
a)	die Bronzene Ehrennadel mit Urkunde für eine min-

destens 10-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Sport

b)	die Silberne Ehrennadel mit Urkunde für eine mindes-
tens 15-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit 
im Sport

c)	die Goldene Ehrennadel mit Urkunde für eine mindes-
tens 20-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit 
im Sport.

Im Gegensatz zu Anträgen von Landesfachverbänden 
sind Anträge von Vereinen über den jeweiligen Sport-
bund einzureichen. Der Sportbund leitet den Antrag 
nach Befürwortung an den LSB weiter.
In besonders begründeten Fällen können die in b) und c) 
genannten zeitlichen Fristen auch unterschritten werden.
Für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit von be-
sonderer Bedeutung für die Entwicklung des Landes-
SportBundes kann das Präsidium des LSB an einzelne 
Persönlichkeiten die Goldene Ehrennadel mit Brillanten 
mit Ehrenbrief verleihen.

§ 4	 Sonderauszeichnungen
Die Bronzene, Silberne oder Goldene Ehrennadel kann 
in Ausnahmefällen auch an Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens verliehen werden, die sich in besonderer 
Weise Verdienste um die Förderung des Sports in einer 
Gemeinde, in einem Landkreis oder im Land Nieder-
sachsen erworben haben. Antragsberechtigt sind die 
Vereine, die Gliederungen, die Landesfachverbände und 
das Präsidium des LSB.
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in 
besonderer Weise herausragende Verdienste um die 
Förderung und Entwicklung des Sports in Niedersach-
sen erworben haben, können mit einer besonderen 
Ehrengabe ausgezeichnet werden.

§ 5	 Ausführungsbestimmungen
Wenn die Voraussetzungen für die Verleihung der 
Bronzenen, Silbernen oder Goldenen Ehrennadel des 
LSB erfüllt sind, soll die Verleihung genehmigt werden, 
auch wenn die oder der zu Ehrende zum Zeitpunkt der 
Antragstellung kein Ehrenamt mehr ausübt.
Im Regelfall wird die Ehrennadel des LSB in den Abstu-
fungen erst Bronze, dann Silber und danach Gold verlie-
hen. In besonders zu begründenden Ausnahmen kann 
hiervon abgewichen werden.
Für die Verleihung der Ehrennadel werden in der Regel 
Wahlämter im Vereinsvorstand und Abteilungs- bzw. 
Spartenvorstand anerkannt.
Nicht anerkannt werden Tätigkeiten als Übungsleiterin/ 
Übungsleiter, Kampfrichterin/Kampfrichter, Sportabzei-
chenprüferin/Sportabzeichenprüfer, Ausschussmitglie-
der, Ehrenmitglieder.
Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sollten durch Vereins- 
oder Verbandsauszeichnungen bzw. durch die Verlei-
hung von Ehrenamtszertifikaten gewürdigt werden.
Die Verleihung der LSB-Ehrennadeln sollte möglichst 
bei sportlichen Veranstaltungen oder Versammlungen 
erfolgen.

§ 6	 Sportjugend
Für die Ehrungen im Bereich der Sportjugend Nieder-
sachsen gelten besondere Richtlinien, die nach ihrer 
Beschlussfassung durch die Sportjugend vom Vorstand 
des LSB zu bestätigen sind.

Ehrungsordnung des LandesSportBundes Niedersachsen e. V.
Beschlossen am 22.04.1989; zuletzt geändert durch den 45. Landessporttag am 21.11.2020
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Bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxen  
(nur in begründeten Einzelfällen zulässig) sowie bei Reise-
nebenkosten sind in jedem Fall Belege beizufügen.

§ 13	Dienstreisen für hauptberuflich Tätige
Für die hauptberuflich Beschäftigten gelten die einschlä-
gigen Vorschriften für den öffentlichen Dienst des Landes 
Niedersachsen.

§ 14	Steuerliche Behandlung
1.	 Reisekosten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigun-

gen sind im Haushalt des LSB bzw. der jeweiligen Gliede-
rung getrennt auszuweisen.

2.	 Bei der Zahlung von Sitzungsgeldern und Aufwandsent-
schädigungen sind vom LSB bzw. von der jeweiligen 
Gliederung sowie vom Empfänger die steuerrechtlichen 
Vorschriften zu beachten.

§ 15	Schlussbestimmungen
Über alle Haushalts-, Finanz-, Kassen- und Wirtschaftsan-
gelegenheiten, die in dieser Finanzordnung im Einzelnen 
nicht geregelt sind, entscheidet der Vorstand.

eines vom Präsidium, welches den Vorsitz wahrnimmt. 
Dem Wirtschaftsbeirat obliegt die Beratung des Präsidiums 
und des Vorstands gemäß den in § 18 Ziff. 2 der LSB-Sat-
zung beschriebenen Inhalten.

§ 8	 Kassenverwaltung
1.	 Für die Kassenverwaltung gilt der Grundsatz der Einheits-

kasse, die alle Kassengeschäfte erledigt. Die Einrichtung 
und der Geschäftsgang von Bürokassen mit abzurechnen-
den Vorschüssen sind besonders durch den Vorstand zu 
regeln (s. Dienstanweisung für die Kassenführung). Die 
Vorschüsse sind nach Verbrauch – spätestens am Ende des 
Haushaltsjahres – abzurechnen.

2.	 Die Kasse ist so einzurichten, dass sie ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß und wirtschaftlich erfüllen kann.

3.	 Die Bücher und Belege, die Zahlungsmittel und die zu ver-
wahrenden Wertgegenstände sind sicher aufzubewahren.

4.	 Der Zahlungsverkehr ist möglichst unbar abzuwickeln.
5.	 Die Zeichnungsberechtigung für den Zahlungsverkehr re-

gelt der Vorstand.
6.	 Jede Einnahme und Ausgabe ist durch einen prüfungsfähi-

gen Beleg nachzuweisen.
7.	 Bei jeder Ausgabe ist vor Zahlungsanweisung auf dem 

Beleg die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestä-
tigen.

8.	 Die Berechtigung zur Erteilung von Zahlungsanweisungen 
regelt der Vorstand.

9.	 Die Buchungen und die übrigen erforderlichen Aufzeich-
nungen müssen vollständig, richtig, klar, übersichtlich und 
nachprüfbar sein. Sie sind möglichst zeitnah vorzunehmen.

10.	 Die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gilt für Bücher und 
Aufzeichnungen, Inventare, Bilanzen sowie die zu ihrem 
Verständnis erforderlichen Anweisungen und sonstigen 
Organisationsunterlagen. Die Aufbewahrungsfrist von zehn 
Jahren gilt ebenfalls für Buchungsbelege, Geschäftsbriefe 
und Rechnungen sowie alle übrigen Unterlagen, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind.

§ 9	 Erhebung der Jahresmitgliedsbeiträge
Der Jahresbeitrag wird – außer für die außerordentlichen 
Mitglieder – in zwei Jahresraten erhoben. Berechnungs-
grundlage der 1. Rate, fällig am 30.04. des Jahres, ist die 
hälftige Beitragshöhe des Vorjahres als Abschlagszahlung. 
Die zweite Rate in Höhe des für das laufende Jahr zu zah-
lenden Mitgliedsbeitrags abzüglich der ersten Rate, wird 
am 15.08. des Jahres fällig.

§ 10	Wiederaufnahmegebühr
Der LSB erhebt eine Wiederaufnahmegebühr in Höhe von 
500,00 €, wenn ein ausgeschlossener Verein innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Ausschluss einen Antrag auf 
Wiederaufnahme stellt. Von den erhobenen Wiederaufnah-
megebühren erhält der zuständige Sportbund die Hälfte.

§ 11	Vergütung und Auslagenersatz
1.	 Allen ehrenamtlich Tätigen werden die Auslagen für die 

Teilnahme an Sitzungen und Tagungen sowie die nachge-
wiesenen sonstigen Auslagen – soweit sie angemessen 
sind – erstattet.

2.	 Für das LSB-Präsidium kann eine angemessene den Vor-
gaben der Gemeinnützigkeit entsprechende pauschale Auf-
wandsentschädigung für Aufwendungen gemäß Ziff.  
1 und 2 durch Beschluss des Landessporttages gezahlt 
werden. Differenzierte Pauschalen nach den einzelnen 
Funktionsbereichen sind möglich. Mit der Pauschale nicht 
abgegolten sind Reisekosten, die per Einzelabrechnung 
gemäß Bundesreisekostenrecht und LSB-Finanzordnung 
geltend gemacht werden können. Eine analoge Anwendung 
dieser Regelungen ist auch für den Vorstand der Sportju-
gend Niedersachsen und in den Gliederungen möglich.

3.	 Der Präsidentin bzw. dem Präsidenten kann ein angemes-
senes Dienstfahrzeug – auch zur privaten Nutzung – zur 
Verfügung gestellt werden.

§ 12	Dienstreisen und Sitzungsgeld
1.	 Als Dienstreisen gelten Reisen zur Erledigung von Aufgaben 

im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit. Das Präsidium 
bzw. der Vorstand der jeweiligen Gliederung regelt, wer 
berechtigt ist, Dienstreisen auszuführen und wer sie zu 
genehmigen hat.

2.	 Es gilt die Niedersächsische Reisekostenverordnung in 
ihrer jeweiligen Fassung, soweit nicht abweichende Rege-
lungen getroffen sind. 

3.	 Ehrenamtlichen Präsidiumsmitgliedern kann ein Dienstfahr-
zeug ausschließlich für dienstliche Zwecke zur Verfügung 
gestellt werden, wenn eine entsprechende Wirtschaftlich-
keitsprüfung dieses aus ökonomischer Sicht rechtfertigt.

4.	 Ein Sitzungsgeld bis zu 18,00 € kann gezahlt werden, 
wenn die Sitzung länger als zwei Stunden gedauert hat. Bei 
mehreren Sitzungen am Tag sind die Zeiten zusammenzu-
rechnen, jedoch bleibt das Sitzungsgeld auch bei mehreren 
Sitzungen am gleichen Tag auf höchstens 18,00 €  
begrenzt. Dies gilt auch für mehrtägige Sitzungen. Das Sit-
zungsgeld kann auch im Falle einer bloßen „online“- 
Teilnahme (z.B. Telefon-, Video- oder Webkonferenzen) an 
der Sitzung gewährt werden. Als Sitzung im Sinne dieser 
Regelung gilt nicht die lediglich passive Teilnahme an Ver-
anstaltungen ohne persönliche Einbindung.

5.	 Dienstreisen sind in den dafür vorgesehenen Vordrucken 
einzeln oder zu mehreren zusammengefasst abzurechnen. 
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Prüfungsordnung für die Revision  
des LandesSportBundes Niedersachsen e. V.
Beschlossen durch den 61. Hauptausschuss am 23.10.2010; zuletzt geändert durch Beschluss  
des 48. Landessporttages am 18.11.2023

Der LandesSportBund Niedersachsen e. V. (LSB) erfüllt die  
ihm nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG), 
der Niedersächsischen Sportförderverordnung (NSportFVO) 
und darauf basierender Erlasse der Fachministerien sowie nach 
der Satzung obliegenden Kontroll- und Überwachungsaufgaben 
durch die Einsetzung einer hauptberufli-chen Revision. Ferner ist 
diese zuständig für die interne Überwachung und Kontrolle des 
LSB selbst. Die Revisoren sind Angestellte des LSB. Für die Ar-
beit der Revision gilt die nachstehende Prüfungsordnung.

§ 1	 Aufgaben der Revision
Zu den Revisionsaufgaben gehört insbesondere:
	– Prüfung der Beachtung/Einhaltung des Subsidiaritäts-
prinzips (nachrangige Verwendung der Finanzhilfemittel)

	– Prüfung aller Haushalte des LSB, der Sportbünde und 
Landesfachverbände

	– Prüfung der Jahresrechnung mit Vermögensübersichten 
des LSB, der Sportbünde und Landesfachverbände

	– Prüfung von Sportstättenbauförderungen bei Sportbün-
den, Landesfachverbänden und Vereinen

	– Prüfung der Bestandserhebungsdaten von Vereinen in 
begründeten Verdachtsfällen der Falschmeldung

	– Beratung bei der Erstellung und Änderung von Richtlinien 
für Förderprogramme

	– zentrale und dezentrale Prüfung von Verwendungsnach-
weisen

	– laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege inner- 
halb der LSB-Verwaltung/-Geschäftsstelle

	– – Prüfung der Kassen des LSB
	– Prüfung der Verwaltung/Geschäftsstelle und der Eigen-
betriebe des LSB, der Gliederungen und der Landesfach-
verbände

Die Prüfaufgaben gelten für die Bereiche der Sportjugend und 
des Olympiastützpunktes entsprechend. Das Präsidium und der 
Vorstand können in Einzelfällen besondere Prüfaufträge erteilen. 
Im Übrigen ist die Revision bei der Wahrnehmung ihrer Prü-
fungstätigkeit (auch hinsichtlich der Festlegung des Prüfungs-
umfangs und der Berichterstattung über Prüfungsergebnisse) 
von Weisungen unabhängig.

§ 2	 Befugnisse/Rechte der Revision
1.	 Das vollständige und uneingeschränkte Informationsrecht 

der Revision und der Zugang zu allen Geschäftsräumen 
sind zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten. 

Die Revision ist im Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben be-
fugt, von den Mitgliedern und Gliederungen des LSB sowie 
hausintern jede für ihre Tätigkeit notwendige Auskunft, 
Vorlage von Akten, Schriftstücken und Belegen zu verlan-
gen. Die geprüften Stellen haben verpflichtend alle von der 
Revision benötigten Unterlagen beizubringen. Im Falle der 
Prüfung von Bestandserhebungsdaten von Vereinen ist aus 
Gründen des Datenschutzes die Unkenntlichmachung der 
konkreten Namen der Vereinsmitglieder möglich.

2.	 Weisungen und Beschlüsse des Präsidiums und des Vor-
stands, die für die Revision von unmittelbarer oder mittel-
barer Bedeutung sein können, sind ihr bekannt zu geben. 
Daneben besteht eine Informationspflicht aller Beschäftig-
ten an die Revision, wenn in ihren Bereichen schwerwie-
gende Mängel zu erkennen oder bemerkenswerte Schäden 
aufgetreten sind oder ein konkreter Verdacht besteht.

3.	 Die Prüfungen können ohne vorherige Anmeldung an Ort 
und Stelle vorgenommen werden. Im Rahmen ihrer Prü-
fungsaufgaben ist den Mitarbeitern der Revision Zutritt zu 
allen vereins- und verbandsgenutzten Räumen und Grund-
stücken zu gewähren.

4.	 Der Revision ist auf ihr Verlangen direktes Vortragsrecht 
vor dem Präsidium oder dem Vorstand zu gewähren. Be-
treffen Feststellungen der Revision einzelne Mitglieder des 
Präsidiums oder das Präsidium insgesamt, so hat die Re-
vision für den Fall, dass das Präsidium ihren Beanstandun-
gen nicht folgt, die gemäß § 17 Ziffer 3 Satz 2 der LSB-Sat-
zung zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
über den Sachverhalt zu informieren.

5.	 Der Revision sind sämtliche Protokolle der Organe des LSB 
sowie die für ihre Tätigkeit relevanten weiteren Informatio-
nen zeitnah zur Kenntnis zu bringen.

§ 3	 Vereinfachte Verfahren 
In folgenden Fällen kann die Revision vereinfachte  
Prüfungen vornehmen: 

1.	 Im Bereich Sportstättenbau kann auf Vor-Ort-Besichtigun-
gen verzichtet werden, wenn plausible Fotodokumentatio-
nen zur Maßnahme vorliegen.

2.	 Wenn für die Revision die ordnungsgemäße Mittelverwen-
dung auf Grund der äußeren Umstände offensichtlich ist, 
kann sie die Prüfung auf eine stichprobenhafte Belegprü-
fung beschränken.

3.	 Bei Prüfungen der Landesfachverbände und der Sport-
bünde kann sich die Revision bei Vorlage einer tabel-
larischen Auflistung der Einzelmaßnahmen auf eine 
Prüfung der Einzelmaßnahmen von mindestens 20 % 
beschränken.

§ 4	 Berichte und Verfahren bei Beanstandungen bzw.  
Rückforderungen

1.	 Die Ergebnisse einer Prüfung hat die Revision mit der ge-
prüften Stelle in einer Abschlussbesprechung zu erörtern. 
Liegen weder Beanstandungen noch Rückforderungen vor, 
erstellt die Revision einen schriftlichen Schlussbericht.

2.	 In Fällen einer Rückforderung oder von Beanstandungen 
wird der Entwurf des Berichtes vorab dem Betroffenen zur 
Stellungnahme zugeleitet. Die Frist darf hierfür höchstens 
vier Wochen betragen. Anschließend erfolgt die schriftliche 
Endfassung und Übersendung des Schlussberichtes an die 
geprüfte Stelle.

3.	 Gegen den Schlussbericht kann binnen eines Monats 
schriftlich beim LandesSport-Bund Niedersachsen e. V., 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 in 30169 Hannover  
Einspruch eingelegt werden. Über diesen entscheidet der 
Vorstand durch Beschluss. Ist der Vorstand selbst betroffen,  
entscheidet das Präsidium ohne die Mitglieder des Vor-
stands. Unterbleibt die Einlegung eines Einspruchs, wird 
in den Fällen von Rückforderungen nach Fristablauf – also 
einen Monat nach Zugang des Schlussberichtes – eine ent-
sprechende Zahlungsaufforderung mit Fristsetzung an den 
Betroffenen übersandt.

4.	 Über die Entscheidung des Vorstandes im Falle von Ein-
sprüchen wird der Betroffene schriftlich informiert. Gleich-
zeitig wird im Falle von Rückforderungen bei Einspruchsab-
weisung mit Fristsetzung zur Zahlung aufgefordert.

5.	 Gebühren werden für die Einspruchseinlegung nicht erho-
ben. Kosten der einspruchseinlegenden Stelle werden auch 
im Falle des Obsiegens nicht vom LSB getragen.

6.	 Die LSB-Geschäftsstelle gewährleistet eine Kontrolle der 
Erfüllung der Auflagen, bzw. der Zahlung von Rückforde-
rungen. Über das Ergebnis ist der Revision zu berichten.

§ 5	 Einbindung der Revision in die LSB-Struktur
Die Revision ist fachlich dem Präsidium des LSB zugeordnet. 
Die dienstrechtliche Zuständigkeit für die Beschäftigten der Re-
vision obliegt dem Vorstand. Die Revision ist bei der Durchfüh-
rung und sachlichen Beurteilung der Prüfung unabhängig und 
an Weisungen nicht gebunden. Die näheren Einzelheiten regelt 
eine Dienstanweisung für die Revision, die das Präsidium des 
LSB erlässt. 
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(Corporate Governance-Codex des LSB)

Präambel
Ergänzend zum Leitbild „Mittendrin in unserer Gesellschaft“ 
geben die hier vorliegenden Leitlinien Orientierung für das 
tägliche Handeln in der Verbandsarbeit.
Dieser Corporate Governance-Codex ist eine verbindliche Re-
gelung für eine verbandsfördernde Zusammenarbeit von Mit-
gliedern, Organen, ehrenamtlich Tätigen und hauptberuflich 
Beschäftigten im LSB. Zugleich ist er Vorbild und Anregung 
für gleichartige Regelungen in den angeschlossenen Sport-
organisationen. Der Codex soll die Transparenz fördern und 
die Besonderheiten ehrenamtlicher Organisationen deutlich 
machen, um das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des nie-
dersächsischen Sports zu stärken.
Im Mittelpunkt der Arbeit des LSB steht die Förderung der 
Mitglieder mit ihren Sportlerinnen und Sportlern. Dabei 
gelten folgende Prinzipien, die nachstehend näher erläutert 
werden:
	– Toleranz, Respekt und Würde
	– Zusammenwirken und Verantwortlichkeit
	– Regeltreue und Fairplay
	– Integrität
	– Transparenz
	– Nachhaltigkeit
	– Subsidiarität

1	 Toleranz, Respekt und Würde
1.1.	 Toleranz und Wertschätzung sind die Grundlage für ein 

vertrauensvolles Miteinander. Gegenseitiger Respekt so-
wie die Wahrung der persönlichen Würde und der Persön-
lichkeitsrechte gewährleisten eine faire, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und sichern die Einheit in der Vielfalt. 
Diskriminierung in Bezug auf Rasse, Ethnie, Nationalität, 
Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, sexuelle 
Identität oder Behinderung ist unzulässig. Belästigungen 
werden nicht toleriert.

1.2.	 Die Basis des gemeinwohlorientierten Sports in Nieder
sachsen ist das Wirken der vielen Tausend ehrenamtlich 
Tätigen. Der LSB schafft ein Klima der Wertschätzung und 
Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Arbeit.

2	 Zusammenwirken und Verantwortlichkeit
2.1.	 Alle Mitglieder sowie interne und externe Anspruchsgrup-

pen sollen in Meinungs- und Willensbildungsprozessen 
angemessen beteiligt sein. Berechtigte Interessen und 
Anliegen werden über demokratische Strukturen und Pro-
zesse berücksichtigt. Demokratisch getroffene Entschei-
dungen werden in der Organisation gemeinsam getragen 
und nach außen vertreten.

2.2.	 Die Zusammenarbeit im LSB beruht auf dem konstruk-
tiven Zusammenwirken von ehrenamtlich Tätigen und 
hauptberuflich Beschäftigten.

2.3.	 Das Präsidium und der Vorstand arbeiten zum Wohle des 
LSB eng zusammen. 
Der Landessporttag und das Präsidium treffen die grund-
legenden strategischen Entscheidungen. Das Präsidium 
ist das Aufsichtsorgan für den Vorstand. Dieser führt das 
operative Geschäft auf der Grundlage der Satzung und 
der Beschlüsse der Organe. Der Vorstand bereitet die 
Beschlüsse des Landessporttages und des Präsidiums 
vor und setzt sie um. Die vom Landessporttag und dem 
Präsidium vorgegebenen Ordnungen, Richtlinien und Be-
schlüsse sind für ihn bindend. Er berichtet dem Präsidium 
laufend über seine Arbeit.

2.4.	 Die Arbeitgeberfunktion für die hauptberuflich Beschäf-
tigten obliegt dem Vorstand. Die Auftragserteilung erfolgt 
demzufolge ausschließlich über den Vorstand bzw. die 
Dienstvorgesetzten.

2.5.	 Ehrenamtlich Tätige und hauptberuflich Beschäftigte sind 
in ihrer Funktion den Interessen des LSB verpflichtet. 
Mögliche Interessenkonflikte haben sie anzuzeigen. Ein 
Interessenkonflikt kann vorliegen, wenn Umstände vor-
liegen, welche die Wahrnehmung der Aufgaben im LSB 
beeinflussen können (z. B. Ämterhäufung, Beraterverträge 
oder andere wirtschaftliche Bezüge). Entscheidungen für 
den Verband sind unabhängig von persönlichen Interes-
sen oder persönlichen Vorteilen zu treffen, wobei auch der 
bloße Anschein vermieden werden muss. Die Mitglieder 
des Präsidiums, des Vorstandes und des Wirtschaftsbei-
rates legen in einem öffentlich zugänglichen Interessen-
register auf der Webseite des LSB alle materiellen und 
nichtmateriellen Interessen offen, d. h. alle Funktionen in 
Wirtschaft, Politik und Sport sowie die für die Aufgabe im 
LSB relevanten Mitgliedschaften.

2.6.	 Die ehrenamtliche Mitwirkung von hauptberuflich Be-
schäftigten in Gremien des organisierten Sports auf 
Vereinsebene wird mit Blick auf den Kontakt zur Basis 
begrüßt. Für die Mitarbeit in Landesfachverbänden oder 
Sportbünden ist eine Einzelfallprüfung erforderlich.

3	 Regeltreue und Fairplay
Regeltreue und Fairplay sind wesentliche Elemente im 
Sport. Dies gilt auch für die Verbandsarbeit im LSB. Allen 
muss bewusst sein, dass das Ansehen und der Ruf des 
LSB wesentlich durch das Verhalten und Auftreten seiner 
ehrenamtlich Tätigen und hauptberuflich Beschäftigten 
geprägt werden. Geltende Gesetze sowie interne und ex-
terne Richtlinien und Regeln sind einzuhalten. Gegenüber 
Rechts- und Pflichtverstößen, die insbesondere Doping, 

Manipulation von Sportwettkämpfen oder sexualisierte 
Gewalt betreffen, hat der LSB eine Null-Toleranz-Haltung.

4	 Integrität
4.1.	 Ehrenamtlich Tätige und hauptberuflich Beschäftigte  

dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für 
sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen  
oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten  
ungerechtfertigte Vorteile gewähren. Geschenke und 
sonstige materielle oder ideelle Vorteile müssen sozial 
angemessen sein. Als Richtwert zur Beurteilung der Frage, 
ob ein Geschenk als sozial angemessen gilt, kann für 
ehrenamtlich Tätige ein Geldwert in Höhe von 60 Euro 
herangezogen werden. Für hauptberuflich Tätige gelten 
die spezifischen Vorgaben der Allgemeinen Dienstanwei-
sung. Bei Geschenken oder Zuwendungen, die das sozial 
Adäquate überschreiten, bei denen aber eine Ablehnung 
äußerst unhöflich wäre, kann das Geschenk oder die Zu-
wendung angenommen werden. In diesem Fall muss das 
Geschenk oder die Zuwendung aber dem LSB übergeben 
werden. Das Annehmen von (Bar-)Geldgeschenken ist 
ausnahmslos untersagt.

4.2.	 Einladungen von Dritten müssen angemessen sein, d. h. 
im Rahmen der üblichen Zusammenarbeit stattfinden und 
dürfen nur in transparenter Weise angenommen werden. 
Ehrenamtlich Tätige sowie hauptberuflich Beschäftigte 
dürfen Einladungen zum Essen oder zu Veranstaltungen 
von Mitgliedern, Sportverbänden, Kunden, Lieferanten, 
Dienstleistern oder anderen Geschäftspartnern des LSB 
nur annehmen, wenn dies einem berechtigten geschäft-
lichen/dienstlichen Zweck bzw. der Repräsentation dient 
und die Einladung freiwillig erfolgt. Entscheidend ist stets, 
dass der Eindruck einer unzulässigen Beeinflussung aus-
geschlossen ist. Die Annahme von eigentlich kostenpflich-
tigen Eintrittskarten zu Sport- und anderen Veranstaltun-
gen ist für hauptberuflich Beschäftigte durch die direkten 
Vorgesetzten zu genehmigen. Eine generelle Ausnahme 
gilt für den Besuch solcher Veranstaltungen, die im Rah-
men genehmigter Dienstreisen erfolgen.

5	 Transparenz
5.1.	 Alle für den LSB und dessen Aufgaben relevanten Ent-

scheidungsprozesse sowie die zugrunde gelegten Fakten 
werden mit größtmöglicher Transparenz und Sorgfalt 
behandelt. Dies betrifft insbesondere alle finanziellen und 
personellen Entscheidungen. Vertraulichkeit sowie daten-
schutzrechtliche Vorgaben werden beachtet.

5.2.	 Der LSB kann seine eigenen ehrenamtlichen Funktionsträ-
gerinnen und Funktionsträger, hauptberuflich Beschäftigte 
sowie Vertretungen der Mitglieder und Gliederungen und 

Dritte zu eigenen Veranstaltungen einladen. Dies hat an-
hand von nachvollziehbaren Kriterien zu erfolgen.

5.3.	 Honorare 
Falls eine entgeltliche Tätigkeit für Dritte im Dienste des 
LSB erfolgt, d. h. die Leistende/der Leistende wird klar 
und eindeutig im Rahmen seiner ehrenamtlichen Funktion  
bzw. seiner hauptberuflichen Beschäftigung bei dem 
Dritten tätig, dann stellt der LSB (als Leistungserbringer) 
dem Dritten, in dessen Auftrag die Tätigkeit erfolgt, für die 
erbrachten Leistungen eine Honorarrechnung.
Kennzeichnend für eine Tätigkeit im Dienste des LSB sind 
insbesondere:

	– Veranlassung durch eine weisungsbefugte Stelle
	– Veranlassung per Gremienbeschluss
	– Stellung eines Antrags auf Dienstreisegenehmigung
	– Stellung eines Antrags auf Reisekostenerstattung
	– Zeiterfassung betreffend der (vorbereitenden) Aktivitä-
ten erfolgt als Dienstzeit

	– Tätigwerden erfolgt kraft Innehabens eines LSB-Amtes
	– Akquisition bzw. Einladung erfolgt im Rahmen einer 
Tätigkeit für den LSB

Sofern der LSB die Fahrtkosten trägt, sind von Dritten 
erhaltene Fahrtkosten dem LSB weiterzuleiten. Aufwand-
sentschädigungen sind offenzulegen.

Falls die Tätigkeit der Privatsphäre der handelnden Person  
zuzuordnen ist, d. h. die Leistende/der Leistende wird 
klar und eindeutig außerhalb seiner ehrenamtlichen 
oder hauptberuflichen Beschäftigung für den LSB tätig, 
dann stellt die Privatperson (als Leistungserbringer) der 
Organisation, in deren Auftrag die Tätigkeit erfolgt, für 
die erbrachten Leistungen auf eigenen Namen und für 
eigene Rechnung eine Honorarnote und vereinnahmt die 
zugehörige Zahlung als persönliche Einkünfte. Die ord-
nungsgemäße steuerliche Deklarierung liegt hierbei in der 
Verantwortung der handelnden Person. Kennzeichnend 
für die Zuordnung einer Tätigkeit zur Privatsphäre sind 
insbesondere:

	– Anzeige der Tätigkeit als Nebentätigkeit beim LSB als  
Arbeitgeber (gem. Arbeitsvertrag)

	– Leistungserbringung und -vorbereitung erfolgen 
außerhalb der Dienstzeit

	– Stellung eines diesbezüglichen Urlaubs- bzw. Gleitzeit-
antrages

	– Akquisition bzw. Einladung erfolgt im Privatbereich

Soweit nach den vorstehenden Regelungen eine Offenle-
gung, Information, Genehmigung, Anzeige oder Abklärung 
erforderlich ist, gilt Folgendes:
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Notizen

Verabschiedet auf dem 40. Landessporttag am 21.11.2015 
und ergänzt vom 48. Landessporttag am 18.11.2023.

	– Für die hauptberuflich Beschäftigten ist der/die Vor-
standsvorsitzende zuständig.

	– Für den Vorstand ist die Präsidentin/der Präsident 
zuständig.

	– Bei Mitgliedern der Gremien bzw. ehrenamtlichen 
Funktionsträgerinnen und -trägern ist die jeweilige/der 
jeweilige Vorsitzende zuständig.

	– Für die Präsidentin/den Präsidenten ist der/die Vor-
standsvorsitzende zuständig.

Offenlegung und Entscheidung sind jeweils zu dokumen-
tieren.

5.4.	 Veröffentlichungen 
Der LSB veröffentlicht auf seiner Internetseite folgende 
Dokumente:

	– Satzung
	– Leitbild
	– Organigramm der Geschäftsstelle
	– Tagesordnungen und Protokolle des Landessporttages
	– Jahresrechnung
	– Interessenregister

6	 Nachhaltigkeit
Der LSB verpflichtet sich im Interesse der Zukunftssiche-
rung für nachfolgende Generationen zu einer nachhaltigen 
Verbandsarbeit, die die Achtung der Umwelt, ökonomi-
sche Anforderungen und gesellschaftliche Aspekte in 
angemessenen Ausgleich bringt.
Der LSB sieht Wandel als wichtiges Element einer nach-
haltigen Verbandsentwicklung an. Notwendige Verände-
rungsprozesse werden initiiert und aktiv begleitet. Der LSB 
schafft Räume für Kreativität, Bildung und persönliche 
Entfaltung. Er fördert und fordert alle für den LSB Tätigen 
in angemessener Weise.

7	 Subsidiarität  
Das Land (Niedersachsen) fördert den Landessportbund 
und seine anerkannten Mitgliedsorganisationen auf der 
Grundlage des Niedersächsischen Sportfördergesetzes 
subsidiär und nachrangig. Dies bedeutet, dass ein ange-
messener Eigenanteil von diesen zu fördernden Organisa-
tionen zu erbringen ist und andere Fördermöglichkeiten 
vorrangig auszuschöpfen sind.

8	 Sanktionen 
Für die Feststellung eines Verstoßes gegen diese Regelungen 
ist die Ethik-Kommission des LSB zuständig. Wird ein Verstoß 
festgestellt, spricht diese gegenüber dem zuständigen  
Gremium eine Handlungsempfehlung aus:

Für Entscheidet über 
die Sanktionierung

Mitglieder des Präsidiums das Präsidium ohne 
das betroffene 
Präsidiumsmitglied

Hauptberuflich  
Beschäftigte

der Vorstand

Mitglieder des Vorstands das Präsidium

Mitglieder des Vorstands der 
Sportjugend Nds.

das Präsidium

Mitglieder der  
Ethik-Kommission

die  
Ethik-Kommission 
ohne das betroffene 
Mitglied

Mitglieder des  
Wirtschaftsbeirats

das Präsidium

Vorstands- und  
Präsidiumsmitglieder von  
Gliederungen und  
Landesfachverbänden, sofern 
sie in die Arbeit des LSB  
einbezogen sind

das Präsidium

Ehrenpräsidenten und Ehren-
mitglieder

das Präsidium

Trainer, Übungsleiter und  
Ärzte sowie Betreuungspersonal, 
soweit diese aufgrund vertrag-
licher Vereinbarung bzw.  
Eigenerklärung die  
Zuständigkeit der  
Ethik-Kommission gemäß 
Absatz 3 auch für ihre Person 
anerkannt haben

das Präsidium
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Anschrift der Geschäftsstelle: LandesSportBund Niedersachsen e. V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover, Tel.: 0511 1268-0, Fax: 0511 1268-190, E-Mail: info@lsb-niedersachsen.de, Internet: www.lsb-niedersachsen.de

Organigramm der Geschäftsstelle des LandesSportBundes Niedersachsen e. V.

Abteilungsleitung
Dr. Hendrik Langen,Tel.: -300

Abteilungsleitung
Laura Anisi, Tel.: -228 

Ralf Thomas, Tel.: - 233  

Revision

 Vorstandsvorsitzender
Reinhard Rawe

Teamleitung 
Christian Schütze Tel.: -132  

Christian Trapper, Tel.: -134 
Dr. Matthias Scheller Tel.: -127

Verbandsentwicklung

Teamleitung 
Niels Uhde-Kracht, Tel.: -170  

Frank-Michael Mücke, Tel.: -183 
Alexander Krzywina, Tel.: -284 
Marion Schlüchtermann, Tel. -246
Nikola Meyerhoff, Tel. -236
Sarah Borchers, Tel. -237 

 stv. Vorstandsvorsitzender 
Marco Lutz

Abteilungsleitung Abteilungsleitung
Dr. Boris Ullrich, Tel.: 167474-10

Abteilungsleitung
  Achim Wilmsmeier, Tel.: -130

Vorstandsbüro Akademie des Sports

Leitung Sportinternat

Andreas Bohne, Tel.: -353

 
Martina Schräder, Tel.: -350

LOTTO Sportinternat

Leistungssportförderung

Teamleitung
Manfred Kehm, Tel.: -260

Carsten Klinge, Tel.: -261
Lara Rudloff, Tel.: -209
Astrid Simann, Tel.: -209

Olympiastützpunkt

OSP-Leitung
Dr. Boris Ullrich, Tel.: 167474-10

 
OSP-Verwaltung:

Jana Langer, Tel.: 167474-13

Maren Stolte, Tel.: 167474-11

Ernährungsberatung:

Dr. Mirja Jantz, Tel.: 167474-25

Laufbahnberatung: 

Kathrin Boron, Tel.: 167474-30 
Katja Abel, Tel.: 167474-21

Sportpsychologie: 

Dr. Lena Tessmer,Tel.: 167474-42  
Anne Lenz, Tel.: 167474-42

Vorstandsbüro

Lasse Schrader, Tel.: -101

Maria Otte,Tel.: -103

Anna-Lena Sieck, Tel.: -104

Sportpolitik

Teamleitung
Julius Peschel, Tel.: -207

Thekla Lorenz, Tel.: -252

Patrick Neumann, Tel.: -107

Katharina Kohlhof, Tel.: -108

Larissa-J. Becks, Tel.: -268

Sabrina Crzan, Tel.: -264

Verbandskommunikation/
Marketing

Teamleitung
Marcel Lamers, Tel.: -151

 
Pressesprecher:

 Jaak Beil, Tel.: -224  
 
Jan Jüttner, Tel.: -223

Frank Dullweber, Tel.: -222

Daniela Matthaei, Tel.: -226

Finja Mathy, Tel.: -279

Verwaltung/Personal

Teamleitung
Arnd Völker, Tel.: -121

Janine Haas, Tel.: -122 

Ingo von dem Hagen, Tel.: -131 

Kathleen Kintscher, Tel. -144

Alexandra Heuer, Tel. -123

Justyna Fandrejewska, Tel. -133 

Poststelle/Telefonzentrale:
Angela Dost, Tel.: -91

Digitalisierung / IT

Teamleitung
Jens Rebke, Tel.: -213

 
Tobias Bruns, Tel.: -138

Guido Samel, Tel.: -137

Olaf Pooch, Tel.: -139

Frank Willmann, Tel.: -135 

Stefanos Saltikiotis, Tel.: -129

Dwain Schwarzer, Tel. : -219

Jana Meyer, Tel. : -294

Finanzen/ 
Zentrale Förderprogramme

Teamleitung
Claudia Albrecht, Tel.: -109

Berit Eisenkolb, Tel.: -253

Alicia Zweering, Tel.: -254

Uta Leman, Tel.: -203

Andrea Reiche, Tel.: -117

Ingo Wulf, Tel.: -119 

Stephanie Gratzel, Tel.: -146

Martina Müller, Tel.: -118

Zentrale Förderprogramme:

Volkard Jeschieniak, Tel.: -124

Wibke Filipczak, Tel.: -156

Bildung / Qualifizierung

Teamleitung
Andrea Kleipoedszus, Tel.: 160 

Marco Vedder, Tel.: -308 

Britta Nordhause, Tel.: -256

Andrea-Maria Wind, Tel.: -255

Jutta Borneis, Tel.: -159

Bettina König, Tel.: -235

Tanja Bartmann, Tel.: -214

Tülay Köse, Tel.: -161

Michelle Langer, Tel.: -389

Tim Krause, Tel.: -162

Laura Thelen, Tel.: -125

Akademie Hannover
Bereich Service

Teamleitung
Michael Neubert, Tel.: -301

Empfang, Tel.: -180

Veranstaltungsservice: 

Jutta Höpken, Tel.: -303

Belegung/Rezeption:
Annette Thieme,Tel.: -302
 
Hausservice:
Markus Hüfler, Tel.: -304

Küche: 
Ilker Pekdur, Tel.: -178

Akademie Clausthal-Zellerfeld
Bereich Service

Teamleitung

Jürgen Röbbecke,  
Tel.: 05323 9690-25

Belegung/Rezeption:

Maren Wentzel-Böttcher,  
Tel.: 05323 9690-23

Service:

Vanessa Lader, 
Tel.: 05323 9690-22

Cindy Dickow, 
Tel.: 05323 9690-30
Wirtschaftsleitung:
Kerstin Hirschhausen,
Tel.: 05323 9690-30 

Haustechnik:
Phillip Karwowski,
Tel.: 0176-55977327

Vereinsentwicklung

Teamleitung
Pascal Grüne, Tel.: -244 
Kristin Levin, Tel.: - 241

Gabi Bösing, Tel.: -263

Sönke Nordmeyer, Tel.: -215

Simon Zimmermann, Tel.: -218

Dwain Schwarzer, Tel.: -219

Stefanie Heider, Tel.: -116 

Susana Barge del Rio, Tel.: -126

Carsten Röhrbein, Tel.: -281

Integration durch Sport

Teamleitung
Jennifer Hedderich, Tel.: -184

 
Dominik Feer, Tel.: -186

lnka Steuber, Tel.: -282

Maria-Theresa Eggers, Tel.: -286

Maike Fleige, Tel.: -285

Tobias Knocke, Tel.: -174

Sportinfrastruktur

Teamleitung
Dr. Holger Fuhrmann, Tel.: -155

Dirk Weidelhofer, Tel.: -182 

Claudia Fuhrmann, Tel.: -204 

Michaela Jung, Tel.: -113 

Britta Werdermann, Tel.: -243

Martina Schräder, Tel.: -171 

Kira Behlke, Tel.: -189 

Till Zimmermann, Tel.: -205

Inhaltliche und  
zielgruppenspezifische Angebote

Teamleitung
Uta Grimm, Tel.: -141

Nina Panitz, Tel.: -217 

Sebastian Streu, Tel.: -245 

Luise Winkler, Tel.: -212 

Larissa Mende, Tel.: -257

Maren Johannsen, Tel.: -271

Nachhaltigkeit: 

Hendrik Zimmermann, Tel. 227

Sportabzeichen:

Karen Zich, Tel.: -272

Sportentwicklung

Inhaltliche und  
zielgruppenspezifische Angebote

Teamleitung
Roy Gündel, Tel. 187

 
Jennifer Hinzer, Tel. 201

Sonny Weishaupt, Tel.: -149

Anna Bartel, Tel: -269

Vanya Petrova,Tel.: -114

Anke Günster, Tel.: -106

Luisa Haller, Tel.: -164

Teilhabe und Vielfalt

Inhaltliche und  
zielgruppenspezifische Angebote

Teamleitung
Bettina Hasenpusch, Tel.: -169

Isabell Wortmann, Tel.: -216

Sanja Krohn, Tel.: -247 

Anna Blank, Tel.: -229

Kirstin Voß, Tel.: -293

Jugendarbeit

Katrin Balwanz, Tel.: -240

Britta Gerlach, Tel.: -249

Verbandsbüro

Inhaltliche und  
zielgruppenspezifische Angebote

Teamleitung
Karsten Täger, Tel.: -154

Maximilian Lübbersmeyer, Tel.: -225

Natascha Rahnfeld-Wolters, Tel.: -157

Janin Hoeft, Tel.: -152

Kai Sievert, Tel.: -292

Carolin Giffhorn, Tel.: -262

Chelsea Gondek, Tel.: -259

Kita / Schule / Verein / Projekte

Teamleitung
Torsten Sorge, Tel.: -145

Sportversicherung/Sporthilfe:

Sabine Tönnies, Tel.: -140 

Mitgliederverwaltung: 

Andrea Bauermeister, Tel.: -115

Justiziariat

   Januar 2026

Leistungssport Zentrale Dienste Sport- und Vereinsentwicklung Sportjugend

Trainingswissenschaften

Teamleitung
Dr. Sebastian Buitrago, Tel.:167474-20

 
Stephan Bischoff, Tel.:167474-41 

Patrick Schneider, Tel.: 167474-46

Sebastian Zahn, Tel.: 167474-27

Tayfun Saritas, Tel.: 167474-40

Dr. Thiemo Pelzer, Tel.: 167474-12

Simon Kohne, Tel.: 167474-12

Facility Management

Teamleitung
Jan Hermes, Tel.: -120

 
Marc Müller, Tel.: -306

Lucia Bock, Tel.: -305

Inhaltliche und  
zielgruppenspezifische Angebote

Teamleitung
Ralf Thomas, Tel.: - 233

Belegung/Rezeption: 

Karsten Pümpel, Tel.: -248 

Programme / Bildungsmaßnahmen: 

Mike de Vries, Tel.: -251

Küche: 

Christel Klose, Tel.: -248 

Dirk Fink

Team Langeoog

Abteilungsleitung

Aktuelles Organigramm unter www.lsb-niedersachsen.de/organigramm

Stand: Januar 2026



Sportbünde

5. Adressen

110 111

Kreissportbund Ammerland e.V.
Jahnallee 1 c, 26655 Westerstede
Tel.: 04488 1020, Fax.: 04488 72732
E-Mail: sportbuero@t-online.de
www.ksb-ammerland.de

Kreissportbund Aurich e.V.
Große Neustraße 12, 26506 Norden
Tel.: 04931 9300491, Fax.: 04931 9300497
E-Mail: info@ksb-aurich.de
www.ksb-aurich.de/

Stadtsportbund Braunschweig e.V.
Frankfurter Straße 279, 38122 Braunschweig
Tel.: 0531 80077 (Stadtsportbund), Fax.: 0531 
894322
E-Mail: info@ssb-bs.de
www.ssb-bs.de

Kreissportbund Celle e.V.
Vorwerker Platz 16, 29229 Celle
Tel.: 05141 483810, Fax.: 05141 483812
E-Mail: info@ksb-celle.de
www.ksb-celle.de

Kreissportbund Cloppenburg e.V.
Bokaerstr. 30, 49688 Lastrup
Tel.: 04472 687943
E-Mail: info@ksb-cloppenburg.de
www.ksb-cloppenburg.de

Kreissportbund Cuxhaven e.V.
Grasweg 15, 27607 Geestland
Tel.: 04743 3449330
E-Mail: info@ksb-cuxhaven.de
www.ksb-cuxhaven.de

Stadtsportbund Delmenhorst e.V.
Sulinger Str. 103, 27755 Delmenhorst
Tel.: 04221 13255, Fax.: 04221 123561
E-Mail: info@stadtsportbund-delmenhorst.de
www.stadtsportbund-delmenhorst.de

KreisSportbund Diepholz e.V.
Herrlichkeit 200, 27257 Affinghausen
Tel.: 04247 971303
E-Mail: info@ksb-diepholz.de
www.ksb-diepholz.de

Stadtsportbund Emden e.V.
Große Straße 11, 26721 Emden
Tel.: 04921 40873
E-Mail: info@ssb-emden.de
www.ssb-emden.de

Kreissportbund Emsland e.V.
Schlaunallee 11 a, 49751 Sögel
Tel.: 05952 940101, Fax.: 05952 940105
E-Mail: info@ksb-emsland.de
www.ksb-emsland.de

Kreissportbund Friesland e.V.
Jahnstr. 4, 26441 Jever
Tel.: 04461 918384, Fax.: 04461 918386
E-Mail: info@ksb-friesland.de
www.ksb-friesland.de

Kreissportbund Gifhorn e.V.
Isenbütteler Weg 43 E, 38518 Gifhorn
Tel.: 05371 937740, Fax.: 05371 9377420
E-Mail: info@ksb-gifhorn.de
www.ksb-gifhorn.de

Kreissportbund Goslar e.V.
Adolf-Ey-Str. 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323 969026
E-Mail: ksbgoslar-boettcher@web.de
www.ksb-goslar.de
Kreissportbund Göttingen-Osterode e. V.
Sandweg 5, 37083 Göttingen
Tel.: 0551 50469050, Fax.: 05522 71712
E-Mail: petra.graunke@ksb-goettingen-osterode.
de
www.ksb-goettingen-osterode.de

Stadtsportbund Göttingen e.V.
Sandweg 5, 37083 Göttingen
Tel.: 0551 7070130, Fax.: 0551 7070140
E-Mail: info@ssb-goettingen.de
www.stadtsportbund-goettingen.de

KreisSportBund Grafschaft Bentheim e.V.
Am Sportpark 9a, 48531 Nordhorn
Tel.: 05921 853730
E-Mail: info@ksb-grafschaft-bentheim.de
www.ksb-grafschaft-bentheim.de

Kreissportbund Hameln-Pyrmont e.V.
Mühlenstr. 8, 31785 Hameln
Tel.: 05151 956206
E-Mail: info@ksbhameln-pyrmont.de
www.ksbhameln-pyrmont.de

Regionssportbund Hannover e.V.
Maschstraße 20, 30169 Hannover
Tel.: 0511 80079780, Fax.: 0511 800797881
E-Mail: info@rsbhannover.de
www.rsbhannover.de

Stadtsportbund Hannover e.V.
Ferdinand-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 12685300, Fax.: 0511 12685315
E-Mail: info@ssb-hannover.de
www.ssb-hannover.de

Kreissportbund Harburg-Land e.V.
Hittfelder Kirchweg 21, 21220 Seevetal
Tel.: 04105 585020
E-Mail: info@KSB-Harburg-Land.de
www.ksb-harburg-land.de

Sportbund Heidekreis e.V.
Moorstr. 10, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 487440
E-Mail: dana.frost@sportbund-heidekreis.de
www.sportbund-heidekreis.de

Kreissportbund Helmstedt e.V.
Goethestr. 1 b, 38350 Helmstedt
Tel.: 05351 53190, Fax.: 05351 531930
E-Mail: info@ksb-helmstedt.de
www.ksb-helmstedt.de

Kreissportbund Hildesheim e.V.
Jahnstraße 52, 31137 Hildesheim
Tel.: 05121 4883, Fax.: 05121 270589
E-Mail: info@ksb-hi.de
www.ksb-hi.de

Kreissportbund Holzminden e. V.
Liebigstraße 112, 37603 Holzminden
Tel.: 05531 3199
E-Mail: info@ksbholzminden.de
www.ksb-holzminden.de

Kreissportbund Leer e.V.
Stikelkamper Straße 45, 26835 Hesel
Tel.: 04950 9879020, Fax.: 04950 9879029
E-Mail: info@ksb-leer.de
www.ksb-leer.de

Kreissportbund Lüchow-Dannenberg e.V.
Theodor-Körner-Str.4, 29439 Lüchow(Wendland)
Tel.: 05841 976591
E-Mail: info@ksb-dan.de

Kreissportbund Lüneburg e.V.
Neuetorstraße 3, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 7573590, Fax.: 04131 75735999
E-Mail: info@kreissportbund-lueneburg.de
www.kreissportbund-lueneburg.de

Kreissportbund Nienburg e.V.
Goetheplatz 6, 31582 Nienburg/Weser
Tel.: 05021 9036078, Fax.: 05021 9036079
E-Mail: info@ksb-nienburg.de
www.ksb-nienburg.de

Kreissportbund Northeim-Einbeck e.V.
Scharnhorstplatz 4, 37154 Northeim
Tel.: 05551 90801910, Fax.: 05551 90801915
E-Mail: info@ksbnortheim-einbeck.de
www.ksbnortheim-einbeck.de

Kreissportbund Landkreis Oldenburg e.V.
Schultredde 17 B, 26209 Hatten
Tel.: 04481 9373341
E-Mail: info@kreissportbund-ol-land.de
www.ksb-landkreis-oldenburg.de

Stadtsportbund Oldenburg e.V.
Peterstraße 1 (Gartenhaus), 26121 Oldenburg
Tel.: 0441 15384
E-Mail: info@ssb-oldenburg.de
www.ssb-oldenburg.de

Kreissportbund Osnabrück-Land e.V.
Möserstr. 34, 49074 Osnabrück
Tel.: 0541 60017960, Fax.: 0541 60017965
E-Mail: info@ksb-osnabrueck.de
www.ksb-osnabrueck.de

Stadtsportbund Osnabrück e.V.
Alwine-Wellmann-Straße 19, 49088 Osnabrück
Tel.: 0541 9393570
E-Mail: info@ssb-osnabrueck.de
www.ssb-osnabrueck.de

Kreissportbund Osterholz e.V.
Bahnhofstraße 97 A, 27711 Osterholz-Scharm-
beck
Tel.: 04791 502101, Fax.: 04791 502102
E-Mail: info@ksb-osterholz.de
www.ksb-osterholz.de

Kreissportbund Peine e.V.
Beethovenstr. 4, 31224 Peine
Tel.: 05171 2979200, Fax.: 05171 16954
E-Mail: info@ksb-peine.de
www.ksb-peine.de

Kreissportbund Rotenburg e.V.
Molkereistraße 30, 27404 Zeven
Tel.: 04281 1811, Fax.: 04281 2693
E-Mail: geschaeftsfuehrung@ksb-rotenburg.de
www.ksb-rotenburg.de/

Kreissportbund Salzgitter e.V.
Marienplatz 12, 38259 Salzgitter
Tel.: 05341 391055
E-Mail: Kreissportbund-Salzgitter@t-online.de
www.kreissportbund-salzgitter.de/

Kreissportbund Schaumburg e.V.
Am Markt 9 - 10, 31655 Stadthagen
Tel.: 05721 9350110, Fax.: 05721 9350120
E-Mail: info@ksb-schaumburg.de
www.ksb-schaumburg.de

Kreissportbund Stade e.V.
Am Schwingedeich 1, 21680 Stade
Tel.: 04141 9867001
E-Mail: info@ksb-stade.de
www.ksb-stade.de
Kreissportbund Uelzen e.V.
Tivolistr. 9, 29525 Uelzen
Tel.: 0581 5311, Fax.: 0581 5319
E-Mail: info@ksb-uelzen.de
www.ksb-uelzen.de

Kreissportbund Vechta im Oldenburger Müns-
terland e.V.
Schulstraße 6, 49413 Dinklage
Tel.: 04443 50705012
E-Mail: info@ksb-vechta.de
www.ksb-vechta.de

Kreissportbund Verden e.V.
Brunnenweg 1, 27283 Verden
Tel.: 04231 2114, Fax.: 04231 961046
E-Mail: geschaeftsstelle@ksb-verden.de
www.ksb-verden.de

Kreissportbund Wesermarsch e.V.
Breite Straße 31, 26919 Brake
Tel.: 04401 858191
E-Mail: info@ksb-wesermarsch.de
www.ksb-wesermarsch.de

Stadtsportbund Wilhelmshaven e.V.
Bremer Straße 15, 26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 26113
E-Mail: info@ssb-whv.de
www.ssb-whv.de

Kreissportbund Wittmund e.V.
Hauptstraße 1, 26409 Wittmund
Tel.: 04973 913753, Fax.: 04973 913755
E-Mail: Info@ksb-wittmund.de
www.ksb-wittmund.de

Kreissportbund Wolfenbüttel e.V.
Halchtersche Straße 26, 38304 Wolfenbüttel
Tel.: 05331 84440
E-Mail: info@ksb-wf.de
www.ksb-wf.de

Stadtsportbund Wolfsburg e.V.
Dieselstraße 18, 38446 Wolfsburg
Tel.: 05361 293763
E-Mail: info@ssb-wolfsburg.de
www.sportregion-on.de/ssb-wolfsburg/

Hinweis der Redaktion:  
Die in dieser Broschüre veröffentlichten Adressen stammen aus der LSB-Datenbank, Stand 18.12.2025.  
Die Angaben basieren auf den Einträgen der Sportbünde im LSB-Intranet.
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Aikido-Verband Niedersachsen e.V.
Kampstraße 17, 30880 Laatzen
Tel.: 0511 8093518
E-Mail: n.knoll@t-online.de
www.aikido-niedersachsen.de

AMERICAN FOOTBALL UND CHEERLEADING 
VERBAND NIEDERSACHSEN e.V. (AFCV N e.V.)
Am Kalkofen 27, 30926 Seelze
Tel.: 0511 4860424, Fax.: 0511 27060179
E-Mail: manuel.ramos@afcvn.de
www.afcvn.de

Niedersächsischer Badminton-Verband  (NBV) 
e. V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 
Hannover
Tel.: 0511 980012, Fax.: 0511 9887583
E-Mail: gst@nbv-online.de
www.nbv-online.de

Minigolfsport-Verband Bremen/Niedersachsen 
e. V. (MVBN)
Drangstweg. 118, 27474 Cuxhaven
Tel.: 04721 5598162
E-Mail: geschaeftsstelle@mvbn.de
www.mvbn.de

Niedersächsischer Baseball- und Softballver-
band (NBSV) e.V.
An Der Höhe  4, 31079 Sibbesse
Tel.: 05065 9253, Fax.: 05065 9255
E-Mail: info@nbsv.de
www.nbsv.de

Niedersächsischer Basketballverband e.V.
Göttinger Chaussee 115, 30459 Hannover
Tel.: 0511 44985311, Fax.: 0511 44985319
E-Mail: info@nbv-basketball.de
www.nbv-basketball.de

Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V.
Ferdinand-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 59299190, Fax.: 0511 59299160
E-Mail: info@bsn-ev.de
www.bsn-ev.de

Billard Landesverband Niedersachsen e.V.
Jakob-Borchers-Str. 40, 26340 Zetel
E-Mail: info@BLVN.de
www.blvn.de

Niedersächsischer Bob- und Schlittensportver-
band e.V.
Milchreeke 2, 31832 Springe
Tel.: 05041 81158
E-Mail: dd.berndt@t-online.de
www.bsd-portal.de

Niedersächsischer Box-Sport-Verband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke Weg 2 b, 30169 
Hannover
Fax.: 0541 9115069
E-Mail: info@nbsv-niedersachsen.de
www.nbsv-niedersachsen.de/

Niedersächsischer Eissport-Verband e.V.
Hubenkamp 1, 29614 Soltau
Tel.: 05191 996295, Fax.: 05191 996296
E-Mail: info@lev-niedersachsen.de
lev-niedersachsen.de

Fechtverband Niedersachsen e.V.
Bossestr. 2a, 38690 Goslar
Tel.: 0531 7071627, Fax.: 0531 7072814
E-Mail: Fechten.niedersachsen@googlemail.com
www.fechten-nds.de

Niedersächsischer Fußballverband e.V.
Schillerstraße 4, 30890 Barsinghausen
Tel.: 05105 750, Fax.: 05105 75156
E-Mail: Kerstin.Strueby@nfv.de
www.nfv.de

Gehörlosen-Sportverband Niedersachsen e.V.
Münzstraße 9, 38100 Braunschweig
Tel.: 0531 86614936, Fax.: 0531 86614938
E-Mail: gs-nds@gmx.de
www.gehoerlosensport-nds.de

Niedersächsischer Gewichtheber Verband e.V.
Schulweg 4, 29439 Lüchow
Tel.: 0173 8356726
E-Mail: info@gw-ngv.de
gw-ngv.de

Golf-Verband Niedersachsen/Bremen e.V.
Zeißstr. 10, 30519 Hannover
Tel.: 0511 8437677, Fax.: 0511 834876
E-Mail: info@gvnb.de
www.gvnb.de

Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
Maschstraße 20, 30169 Hannover
Tel.: 0511 989950, Fax.: 0511 9899520
E-Mail: info@hvnb-online.de
hvnb-online.de/

Niedersächsischer Hockey-Verband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 
Hannover
Tel.: 0511 9887584, Fax.: 0511 51960987
E-Mail: vorstand@nhvhockey.de
www.nhvhockey.de

Niedersächsischer Ju-Jutsu Verband e.V.
Nehlitzer Hauptstraße 5, 06193 Petersberg
Tel.: 0162 9070355
E-Mail: praesident@njjv.de
www.njjv.de

Niedersächsischer Judo-Verband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 
Hannover
Tel.: 0511 12685600, Fax.: 0511 12685605
E-Mail: geschaeftsstelle@njv.de
www.njv.de

Landes-Kanu-Verband Niedersachsen e.V.
Rosenbuschweg 9 B, 30453 Hannover
Tel.: 0511 10561269
E-Mail: info@kanu-niedersachsen.de
www.kanu-niedersachsen.de

Karate Verband Niedersachsen e.V.
Im Wildgarten 11, 21407 Deutsch Evern
Tel.: 04131 791560
E-Mail: ulrike.maass@t-online.de
www.karateverband-niedersachsen.de

Keglerverband Niedersachsen e.V.
Wilhelm-Busch-Str. 8, 38667 Bad Harzburg
Tel.: 05332 283494
E-Mail: geschaeftsstelle@kegeln-kvn.de
www.kegeln-kvn.de

Friesischer Klootschießer-Verband e.V.
Im Tuppens 3, 26632 Ihlow
Tel.: 04941 997898, Fax.: 04941 969623
E-Mail: fkv.brauer@ewetel.net
www.fkvonline.de

Niedersächsischer Leichtathletik-Verband e.V.
Ferdinand-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 338900, Fax.: 0511 3389019
E-Mail: info@nlv-la.de
www.nlv-la.de

Luftsport-Verband Niedersachsen e.V.
Hainhölzer Straße 5, 30159 Hannover
Tel.: 0511 601060, Fax.: 0511 6044929
E-Mail: info@lsvni.de
www.lsvni.de/

Niedersächsischer Verband für Modernen 
Fünfkampf e.V.
Obere Karspüle 20, 37073 Göttingen
Tel.: 0551 50429918, Fax.: 0551 5312224
E-Mail: ahe@ra-heise.de

Landesverband Motorbootsport Niedersachsen 
e. V. Kurzform - LMN
Im Sande 6, 49504 Lotte
Tel.: 05404 3041, Fax.: 05404 71633
E-Mail: geschaeftsstelle@lm-n.de
www.lm-n.de/

Niedersächsischer Fachverband für Motorsport 
e.V.
Lübecker Str. 17, 30880 Laatzen
Tel.: 05102 901166, Fax.: 05102 901169
E-Mail: info@nfm-info.de
www.nfm-info.de

Niedersächsischer Pétanque-Verband e.V.
Hainhölzer Straße 5, 30159 Hannover
Tel.: 04461 909789, Fax.: 032 121361203
E-Mail: praesident@petanque-npv.de
www.npv-petanque.de

Niedersächsischer Reiterverband e.V.
Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover
Tel.: 0511 325768, Fax.: 0511 326591
E-Mail: info@psvhan.de
www.psvhan.de

Radsportverband Niedersachsen e.V.
Maschstraße 20, 30169 Hannover
Tel.: 0511 887528
E-Mail: geschaeftsstelle@radsportverband-nie-
dersachsen.de
www.radsportverband-niedersachsen.de/

Niedersächsischer Rasenkraftsport-Verband im 
Landessportbund Niedersachsen e.V.
Puttball Nr. 44, 29485 Lemgow
Tel.: 05883 989520, Fax.: 05883 989570
E-Mail: corneliavdg@web.de

Niedersächsischer Ringer-Verband e. V. im 
Landessportbund Niedersachsen e.V.
Bierdener Mühle 5, 28832 Achim
Tel.: 04202 9563002
E-Mail: vorsitzender@ringen-nds.de
ringen-nds.de/

Rad-und Kraftfahrerbund Solidarität Nieder-
sachsen e.V.
Ostlandstraße 3, 38723 Seesen
Tel.: 05384 419, Fax.: 05384 907698
E-Mail: dieter.fehlig@gmx.de

NIEDERSÄCHSISCHER ROLLSPORT- UND IN-
LINE- VERBAND e.V.
Knolls Wiesen 3, 49179 Ostercappeln
Tel.: 05473 9597110
E-Mail: geschaeftsstelle@nriv.de
www.nriv.de

Landesruderverband Niedersachsen e.V.
Rakampshöhe 6 B, 21407 Deutsch Evern
Tel.: 0170 2479559
E-Mail: info@lrvn.de
www.lrvn.de

Niedersächsischer Rugby-Verband e.V.
Bessemerstr. 4, 30177 Hannover
Tel.: 0172 5419651
E-Mail: staedler@nrv-rugby.de
www.nrv-rugby.de

Niedersächsischer Schachverband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1010, 30169 
Hannover
Tel.: 05331 61346
www.nsv-online.de

Schützenbund Niedersachsen e.V.
Wilkenburger Straße 30, 30519 Hannover
Tel.: 0511 2200210, Fax.: 0511 22002121
E-Mail: nesbor@nssv.de
www.nssv.de/

Segler-Verband Niedersachsen e.V.
Bussardweg 35, 33659 Bielefeld
E-Mail: svn-kontakt@segeln-niedersachsen.de
www.segeln-niedersachsen.de

Niedersächsischer Skiverband e.V.
Am Rathaus 3, 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel.: 05323 9872440
E-Mail: nsv-buero@t-online.de
www.nsv-ski.de

Squash Verband Niedersachsen (SVN) e.V.
Alte Kämpe 5a, 26892 Heede
Tel.: 05021 8942834, Fax.: 05021 8942835
E-Mail: geschaeftsstelle@svn-online.de
www.svn-online.de

Niedersächsische Taekwon-Do Union e.V.
Auf dem Sülle 2, 29633 Munster
Tel.: 05192 964787, Fax.: 05192 964833
E-Mail: info@NTU.de
www.NTU.de

Niedersächsischer Tanzsportverband (NTV) e.V.
Ferdinand-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 881515, Fax.: 0511 887946
E-Mail: geschaeftsstelle@ntv-tanzsport.de
www.ntv-tanzsport.de/

Tauchsport Landesverband Niedersachsen e.V.
Hainhölzer Straße 5, 30159 Hannover
Tel.: 0511 6062603, Fax.: 0511 6044929
E-Mail: geschaeftsstelle@tln-ev.de
www.tln-ev.de

Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V. 
(TNB)
Am Triftweg 3, 31162 Bad Salzdetfurth
Tel.: 05063 90870, Fax.: 05063 908710
E-Mail: info@tnb-tennis.de
www.tnb-tennis.de

Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.
Ferdinand-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 981940, Fax.: 0511 9819444
E-Mail: info@ttvn.de
www.ttvn.de

Triathlon Verband Niedersachsen e.V.
Ferd.-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 21933511, Fax.: 0511 21933513
E-Mail: info@triathlon-niedersachsen.de
www.triathlon-niedersachsen.de

Niedersächsischer Turner-Bund e.V.
Maschstraße 18, 30169 Hannover
Tel.: 0511 980970, Fax.: 0511 9809712
E-Mail: Info@NTBwelt.de
www.NTBwelt.de Hinweis der Redaktion:  
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Die Angaben basieren auf den Einträgen der Landesfachverbände im LSB-Intranet.

Nordwestdeutscher Volleyball-Verband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 
Hannover
Tel.: 0511 981930, Fax.: 0511 9819399
E-Mail: a.guddack@nwvv.de
www.nwvv.de

Landesverband Nord für Bergsport des Deut-
schen Alpenvereins e.V.
Peiner Straße 28, 30519 Hannover
E-Mail: wolfgang.durner@dav-nord.org
www.dav-nord.org

Jiu-Jitsu Union Niedersachsen e.V.
Bruchhagen 49, 31595 Steyerberg
Tel.: 05764 93023
E-Mail: wm@jju-nds.de
www.jju-nds.de

Wasserski & Wakeboardverband Niedersach-
sen / Bremen (WWNB) e.V.
Grothenhof 34, 49597 Rieste
Tel.: 05464 900777
E-Mail: wwnb@rieste.info
www.wsc-alfsee.com

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Lan-
desverband Niedersachsen e.V.
Im Niedernfeld 4 A, 31542 Bad Nenndorf
Tel.: 05723 946394, Fax.: 05723 946399
E-Mail: info@nds.dlrg.de
www.niedersachsen.dlrg.de

Landesschwimmverband Niedersachsen e.V.
Ferdinand-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511 2609290
E-Mail: gs@lsn-info.de
lsn-info.de/

Niedersächsischer Dart Verband (NDV) e.V.
Anemonenweg 16, 38315 Hornburg
E-Mail: schatzmeister@ndvev-online.de
www.ndvev-online.de

Floorball Verband Niedersachsen e.V.
Auf dem Kamp 46, 28865 Lilienthal
Tel.: 04298 939233, Fax.: 04298 939234
E-Mail: hallo@fvnb.de
www.floorball-niedersachsen.de

Niedersächsischer Kick-Box Verband e.V.
Niekampsweg 2, 26670 Uplengen
Tel.: 0171 4603556, Fax.: 04956 4136
E-Mail: geschaeftsstelle@wako-in-ni.de
www.wako-in-ni.de

Cheerleading und Cheerperformance Verband 
Niedersachsen e.V.
Vorsfelder Straße  4, 38461 Danndorf
E-Mail: jennifer.hardt@ccvni.de
www.ccvni.de/
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Allgemeiner Deutscher Automobil-Club 
(ADAC) Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.
Lübecker Straße 17, 30880 Laatzen
Tel.: 05102 900
E-Mail: laatzen@nsa.adac.de
www.adac.de/niedersachsen-sachsen-anhalt

AG von Golfvereinen mit besonderem Charak-
ter Nds.-Bremen e.V.
Zeißstr. 10, 30159 Hannover

Anglerverband Niedersachsen e. V.
Brüsseler Str. 4, 30539 Hannover
Tel.: 0511 3572660
E-Mail: info@av-nds.de
www.lsfv-nds.de

Deutsche Jugendkraft Landesverband 
Niedersachsen
Domhof 18-21, 31134 Hildesheim
Tel.: 05121 307450, Fax.: 05121 307523
E-Mail: djk@bistum-hildesheim.de
www.bdkj-hildesheim.de/

Deutscher Sportlehrerverband, Landesver-
band Niedersachsen e.V.
Postfach 10 12 01, 30833 Langenhagen
E-Mail: info@dslv-niedersachsen.de
www.dslv-niedersachsen.de

Deutsches Jugendherbergswerk Landesver-
band Hannover e. V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 1, 30169 
Hannover
Tel.: 0511 1640222, Fax.: 0511 1640232
E-Mail: service@djh-hannover.de
www.jugendherberge.de/lvb/hannover/neu/
start.html

Gewerkschaft Erziehung u. Wissenschaft Lan-
dessportkommission Niedersachsen
Am Okerdüker 6, 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 6151309
E-Mail: therla@gmx.net
www.gew-nds.de/gruppen-ausschuesse/sport-
kommission-der-gew-niedersachsen

Hochschulsport-Verband Niedersachsen/
Bremen
Gutenbergstr. 60, 37075 Göttingen
Tel.: 0511 7622192, Fax.: 0511 7624965
E-Mail: kontakt@hochschulsportverband.de
www.hochschulsport-nord.de

Landesvereinigung Humanität
Im Niedernfeld 4 A, 31524 Bad Nenndorf

Interessengemeinschaft Klettern  
Niedersachsen e.V.
Fichtenstr. 33, 37632 Eschershausen
Tel.: 05151 560914
E-Mail: vorstand@ig-klettern-niedersachsen.de
www.ig-klettern-niedersachsen.de 
 
KNEIPP-BUND LANDESVERBAND NIEDER-
SACHSEN-BREMEN E.V.
Jägerstr. 20 A, 29221 Celle
Tel.: 05141 909924, Fax.: 05141 909931
E-Mail: info@kneipp-bund-nds.de
www.kneipp-bund-nds.de

Landesbetriebssportverband Niedersachsen 
e.V.
Am Herrenhäuser Bahnhof 7 A,  
30419 Hannover
Tel.: 0511 2709710
E-Mail: lbsvn@web.de
www.lbsv-nds.de/

Landes-Arbeitsgemeinschaft für kardiologische 
Prävention und Rehabilitation in Niedersachsen 
e.V.
Danziger Str. 21, 37083 Göttingen
Tel.: 0551 3834646, Fax.: 0551 3834647
E-Mail: info@lag-niedersachsen.de
www.lag-niedersachsen.de

Niedersächsischer Verband für Familiensport 
und Freikörperkultur e.V.
Gänsewinkel 5, 38154 Königslutter am Elm
E-Mail: vorsitz@nfk-nds-hb.de
www.nfk-nds-hb.de/

Nordwestdeutscher Schützenbund e.V.
Lange Str. 68 - 70, 27211 Bassum
Tel.: 04241 93680, Fax.: 04241 936818
E-Mail: info@nwdsb.de
www.nwdsb.de

Schüler-Ruder-Verband Niedersachsen 
(SRVN) e.V.
Veilchenweg 10, 49504 Lotte
Tel.: 05404 996034
E-Mail: info@srvn.de
www.srvn.de/

Special Olympics Deutschland in  
Niedersachsen e.V.
Bleekstr. 26, 30559 Hannover
Tel.: 0511 35397998, Fax.: 0511 35397997
E-Mail: info@specialolympics-nds.de
www.specialolympics-nds.de

Sportärztebund Niedersachsen e. V.
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
Tel.: 0511 5325499, Fax.: 0511 5325499
E-Mail: geschaeftsstelle@saebn.de
www.saebn.de/

"Trans-Ocean" Verein zur Förderung des Hoch-
seesegelns e.V.
Bahnhofstr. 26 - Atlantic Haus, 27457 Cuxhaven
Tel.: 04721 51800, Fax.: 04721 51874
E-Mail: info@trans-ocean.org
www.trans-ocean.org/

Verein niedersächsische Sportpresse e.V.
Hermann-Hesse-Straße 26, 30539 Hannover
Tel.: 0511 1240544
E-Mail: hjzwingmann@t-online.de
www.sportpresse-niedersachsen.de/

www.lsb-niedersachsen.de/sro2026
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Unser Ziel ist es, dass Ihr Verein erfolgreich im Spiel bleibt.  
Ihr Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen unterstützt 
Sie dabei.

Wir beraten Sie gerne persönlich
 am Telefon,
 per Videokonferenz,
 vor Ort im Versicherungsbüro.

Mehr Infos auf www.ARAG-Sport.de 
Oder sprechen Sie uns einfach an!

Ihr Versicherungsbüro Sporthilfe Niedersachsen 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
Telefon 0511 6472000 · vsbhannover@ARAG-Sport.de

Seite an Seite 
für den Sport

Annegret Buchholz  
Regionalleiterin

Online-Termin-
vereinbarung 
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